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Neue Fachliteratur

Handbuch Recht der Kommunalfinanzen, hrsg. von
Hans-G�nter Henneke und Christian Waldhoff,
2. Auflage 2023, 780 S., Hardcover, 189,00 h,
ISBN 978-3-406-79385-1, C.H. BECK Verlag,
M�nchen.

Das „Handbuch Recht der Kommunalfinanzen“ bietet
auch in der zweiten Auflage einen umfassenden und
praxisnahen Einblick in die vielschichtige Welt der
Kommunalfinanzen. Angesichts der st�ndig wachsen-
den Herausforderungen im Bereich der kommunalen
Haushalte pr�sentiert dieses Handbuch eine unent-
behrliche Ressource f�r Kommunalbeh�rden, Rechts-
anw�lte, Steuerberater sowie Unternehmen.

Die Struktur des Werkes verdient besondere Anerken-
nung. Es bietet eine klar gegliederte Darstellung, die
es den Lesern erm�glicht, sich schnell und zielsicher in
verschiedenen Themenbereichen des Kommunalfi-
nanzrechts zu orientieren. Angefangen von Abgaben-
und Haushaltsrecht bis hin zum Finanzausgleichsrecht
behandelt das Buch jeden Aspekt mit fundierter Exper-
tise.

Die Tiefe der Behandlung zu Themen wie kommuna-
len Steuern, Geb�hren, Beitr�gen und anderen Abga-
ben ist bemerkenswert. Die Autoren, Expertinnen und
Experten aus Wissenschaft und Praxis, bieten nicht nur
theoretische Konzepte, sondern veranschaulichen die-
se mit praktischen Fallbeispielen. Diese praxisnahe
Herangehensweise verleiht dem Werk eine besondere
Relevanz und Anwendbarkeit im t�glichen Arbeitsall-
tag der K�mmereien und verwandter Institutionen.

Besonders herausstechend ist die thematische Aktuali-
t�t des Handbuchs. Es geht auf die j�ngsten Reformen
wie das Haushaltsrecht in der Doppik oder Entwick-
lungen im Finanzrecht ein. Dies macht es zu einem un-
verzichtbaren Begleiter in einer Zeit, in der Kommunen
st�ndig neuen finanziellen Herausforderungen gegen-
�berstehen.

Die Zielgruppe des Werkes ist breit gef�chert, und dies
spiegelt sich in seiner breiten Anwendbarkeit wider.
Von Kommunalbeh�rden bis hin zu Unternehmen bie-
tet dieses Handbuch allen, die mit Fragen des Kommu-
nalfinanzrechts konfrontiert sind, einen wertvollen
Leitfaden und eine Informationsquelle.

Insgesamt ist das „Handbuch Recht der Kommunalfi-
nanzen“ eine umfassende und gut recherchierte
Sammlung, die nicht nur als Nachschlagewerk, son-
dern als unverzichtbares Werkzeug f�r die t�gliche Ar-
beit im Bereich der kommunalen Finanzen fungiert. Es
ist eine Bereicherung f�r Fachleute und Entschei-

dungstr�ger, die nach zuverl�ssigen Informationen
und praxisnahen L�sungen im komplexen Gef�ge der
Kommunalfinanzen suchen.

Digitalisierung in Gemeinden. Praxis-Leitfaden, von
Daniel Alt, Andr� Haller und Markus Kaiser,
1. Auflage 2023, 208 S., Softcover, 30,00 h,
ISBN 978-3-8293-1864-8, Kommunal- und Schul-
Verlag, Wiesbaden.

Die Notwendigkeit der Digitalisierung betrifft heute
s�mtliche Sph�ren unseres Lebens, und die Kommu-
nen bilden hier keine Ausnahme. Der vorliegende
Band, „Digitalisierung in Gemeinden“, wirft einen fo-
kussierten Blick auf diese Entwicklung und bietet
wertvolle Einblicke in die Transformation kommunaler
Verwaltungsstrukturen.

In einer Zeit, in der die Beteiligung der B�rgerinnen
und B�rger am kommunalen Geschehen von großer
Bedeutung ist, er�ffnet die Digitalisierung den Ge-
meinden neue Horizonte. Das Buch pr�sentiert nicht
nur die Theorie hinter diesem Wandel, sondern gibt
konkrete Antworten auf die brennenden Fragen: Wie
gestaltet sich der digitale Wandel in der Praxis? Welche
Schritte sind notwendig, um etablierte Abl�ufe umzu-
strukturieren?

Ein bemerkenswerter Aspekt dieses Werkes sind die
Best-practice-Beispiele, die Verantwortlichen im kom-
munalen Verwaltungsapparat als anschauliche Leitf�-
den dienen. Von Digital Marketing �ber die Implemen-
tierung von Gemeinde-Apps, Chatbots bis hin zu
neuen Arbeitskonzepten in der Verwaltung und digita-
ler Nachhaltigkeit bietet das Buch einen umfassenden
�berblick �ber erprobte Strategien und Erkenntnisse.

Hervorzuheben ist die Praxisn�he dieses Leitfadens: Er
stellt eine wertvolle Ressource f�r Personen, die sich
bereits mit der Digitalisierung von Gemeinden ausein-
andersetzen dar. Zugleich kann er den Einstieg in die-
sen Prozess unterst�tzen. Die klare Struktur und die
praxisorientierte Herangehensweise machen es zu
einer unentbehrlichen Hilfestellung f�r jede Gemein-
de, die den Schritt in die digitale Transformation er-
folgreich bew�ltigen m�chte.

Abschließend ist „Digitalisierung in Gemeinden“ ein
gut recherchiertes und praxisorientiertes Werk, das
nicht nur als Informationsquelle, sondern als Wegwei-
ser dient. Es bietet wertvolle Einsichten und Erkennt-
nisse, die den Weg zur erfolgreichen digitalen Um-
wandlung f�r Gemeinden ebnen.



Magazin

Einzelfragen bei der Anwendung des Nullsteuer-
satzes f�r bestimmte Photovoltaikanlagen

BMF, Schreiben vom 30.11.2023,
III C 2-S 7220/22/10002:013.

Nach Er�rterung mit den obersten Finanzbeh�rden der
L�nder gilt Folgendes:

I. Allgemeines

(1) Die mit diesem Schreiben ver�ffentlichten Rege-
lungen erg�nzen das BMF-Schreiben vom 27.2.2023
(III C 2-S 7220/22/10002:010, BStBl I 2023, 351).

(2) Die Entnahme einer Photovoltaikanlage unter An-
wendung der Vereinfachungsregelung der Rz. 5 des
BMF-Schreibens vom 27.2.2023 stellt ein Wahlrecht
des Unternehmers dar. Die Aus�bung dieses Wahl-
rechts ist vom Unternehmer zu dokumentieren. Dies
kann z.B. durch eine entsprechende Erkl�rung gegen-
�ber dem Finanzamt erfolgen.

(3) Die Voraussetzungen f�r die im BMF-Schreiben
vom 27.2.2023 (III C 2-S 7220/22/10002:010, BStBl I
2023, 351), unter Rz. 5 getroffene Vereinfachungsrege-
lung f�r einen Nachweis der Verwendung des erzeug-
ten Stroms f�r nichtunternehmerische Zwecke kann
auch durch die nicht nur gelegentliche Ladung des
Stroms in ein E-Fahrzeug, das nicht dem Unternehmen
zugeordnet worden ist, oder den Betrieb einer W�rme-
pumpe, die nicht dem Unternehmen zugeordnet wor-
den ist, erf�llt werden.

(4) Die Entnahme einer Photovoltaikanlage kann
grunds�tzlich nur zum aktuellen Zeitpunkt (nicht r�ck-
wirkend) erfolgen. Im Hinblick auf bislang ungekl�rte
Rechtsfragen zur umsatzsteuerlichen Behandlung von
Photovoltaikanlagen kann eine bis zum 11.1.2024 ge-
gen�ber dem Finanzamt erkl�rte Entnahme bei Vorlie-
gen der �brigen Voraussetzungen des § 3 Abs. 1b
Satz 1 Nr. 1 UStG jedoch ausnahmsweise auch r�ck-
wirkend zum 1.1.2023 erfolgen.

(5) Ein Vorsteuerabzug aus Lieferungen oder sonstigen
Leistungen, die f�r eine entnommene Photovoltaik-
anlage bezogen worden sind, ist nur in H�he der un-
ternehmerischen Nutzung und unter den �brigen Vor-
aussetzungen des § 15 UStG m�glich (vgl. auch
Abschn. 15.2c Abs. 3 Satz 2 UStAE).

(6) Bei gleichzeitiger Anschaffung einer Photovoltaik-
anlage und eines Stromspeichers in einem einheitli-
chen (Werk-)Vertrag liegt eine Sachgesamtheit i.S.v.
Abschn. 3.1 Abs. 1 UStAE vor. Die Gesamtanlage stellt
das Zuordnungsobjekt i.S.v. Abschn. 15.2c UStAE dar.
Sofern die �brigen Voraussetzungen des § 12 Abs. 3
UStG erf�llt sind, ist f�r die Gesamtanlage der Null-
steuersatz anzuwenden.

(7) Ein Steuerpflichtiger, der vor dem 1.1.2023 eine
Photovoltaikanlage angeschafft und wirksam zur Re-
gelbesteuerung optiert hat, unterliegt auch dann wei-
terhin der 5-j�hrigen Bindungsfrist des § 19 Abs. 2
Satz 2 UStG, wenn er die Photovoltaikanlage aus dem
Unternehmen entnommen hat. Ein vorzeitiger Wechsel
in die Kleinunternehmerregelung ist nicht m�glich.

Die Einspeiseverg�tung unterliegt weiterhin der Um-
satzsteuer.

(8) Ein etwaiger Wechsel in die Kleinunternehmerrege-
lung stellt nur dann eine �nderung der

Verh�ltnisse nach § 15a Abs. 7 UStG gegen�ber dem
urspr�nglichen Vorsteuerabzug dar, wenn sich die
Photovoltaikanlage noch im Unternehmen befindet.
Eine �nderung der Verh�ltnisse im Sinne des § 15a
Abs. 7 UStG liegt bereits dann nicht mehr vor, wenn
die Entnahme der Anlage nur eine juristische Sekunde
vor dem Wechsel in die Kleinunternehmerschaft er-
folgt.

II. �nderungen des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

(9) Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom
1.10.2010 (BStBl I 2010, 846), der zuletzt durch das
BMF-Schreiben vom 10.10.2023 (III C 3-S 7170/20/
10002:001, BStBl I 2023, 1794), ge�ndert worden ist,
wird wie folgt ge�ndert:

1. Abschn. 3.1 Abs. 1 wird wie folgt ge�ndert:

a) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 eingef�gt:

„4Die gleichzeitige Anschaffung einer Photovoltaikan-
lage und eines Stromspeichers in einem einheitlichen
(Werk-)Vertrag stellt eine Sachgesamtheit dar.“

b) Die bisherigen S�tze 4 und 5 werden die neuen S�t-
ze 5 und 6.

2. Abschn. 12.18 wird wie folgt ge�ndert:

a) Abs. 1 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„4Zu den Nebenleistungen der Lieferung der Photovol-
taikanlage z�hlen u.a. die �bernahme der Anmeldung
in das MaStR, die Bereitstellung von Software zur
Steuerung und �berwachung der Anlage, die Monta-
ge der Solarmodule, die Kabelinstallationen, die Liefe-
rung und der Anschluss des Wechselrichters oder des
Zweirichtungsz�hlers, die Lieferung von Schrauben
und Stromkabeln, die Herstellung des AC-Anschlus-
ses, die Bereitstellung von Ger�sten oder auch die Lie-
ferung von Befestigungsmaterial, die Erneuerung oder
Ert�chtigung eines Z�hlerschranks, die Erneuerung
oder Ert�chtigung der Unterkonstruktion einer Photo-
voltaikanlage (z.B. durch eine Verbreiterung oder Auf-
dopplung von Sparren) oder auch die Lieferung eines
Taubenschutzes.“

bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingef�gt:

„5Nicht zu den Nebenleistungen der Lieferung der
Photovoltaikanlage z�hlen u.a. die zwingend vorge-
schriebenen Maßnahmen (z.B. Demontage und Neu-
montage von Platten) bei einem Aufbringen der Photo-
voltaikanlage auf D�chern mit asbesthaltigen
Deckwerkstoffen oder auch die Anpassung einer Blitz-
schutzanlage.“

cc) Die bisherigen S�tze 5 bis 15 werden die neuen S�t-
ze 6 bis 16.
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dd) In Satz 6 werden die W�rter „sog. Aufdachphoto-
voltaikanlagen“ durch das Wort „Photovoltaikanla-
gen“ ersetzt.

ee) In Satz 7 wird jeweils das Wort „Aufdachphotovol-
taikanlage“ durch das Wort „Photovoltaikanlage“ er-
setzt.

b) Abs. 7 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Nach Satz 6 werden folgende S�tze 7 und 8 einge-
f�gt:

„7Bei sog. Solar-Carports oder Solar-Terrassen�berda-
chungen ist nicht mehr von einem nur unbedeutenden
Nebenzweck im Sinne des Satzes 5 auszugehen. 8In
diesen F�llen stellt allerdings die Photovoltaikanlage
ein eigenst�ndiges Wirtschaftsgut dar; bei Erf�llung
der Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG unter-
liegen daher die Solarpaneele (mit Halterung), die
wesentlichen Komponenten sowie die hierf�r erforder-
lichen Nebenleistungen zur Lieferung der Photovol-
taikanlage nach den allgemeinen Grunds�tzen des
Absatzes 1 dem Nullsteuersatz; nicht hingegen die pri-
m�re Unterkonstruktion, die den Zweck der Terrassen-
�berdachung oder des Carports selbst erf�llt.“

bb) Der bisherige Satz 7 wird neuer Satz 9.

cc) Nach Satz 9 werden folgende S�tze 10 bis 12 einge-
f�gt:

„10Aus Vereinfachungsgr�nden ist davon auszugehen,
dass Speicher mit einer nutzbaren Kapazit�t von min-
destens 5 kWh bestimmt sind, Strom aus beg�nstigten
Solarmodulen im Sinne der S�tze 1 bis 6 zu speichern.
11Die Lieferung sowie die Installation eines Energie-
speichersystems, das den mit einer Photovoltaikanlage
im Sinne des § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG erzeugten �ber-
sch�ssigen Strom vollst�ndig oder teilweise chemisch
in Wasserstoff speichert, unterliegt dem Nullsteuersatz
des § 12 Abs. 3 UStG, wenn keine anderweitige Ver-
wendung des Wasserstoffs außer der R�ckumwand-
lung der im Wasserstoff gespeicherten chemischen En-
ergie in elektrischen Strom zum Verbrauch m�glich ist.
12Das im R�ckumwandlungsprozess zwangsl�ufige
Entstehen von nutzbarer W�rme ist hierbei unerheb-
lich.“

dd) Der bisherige Satz 8 wird neuer Satz 13.

c) Nach Abs. 8 Satz 4 wird folgender Satz 5 angef�gt:

„5Ebenso unterliegt die isolierte Erweiterung bzw. Er-
neuerung eines Z�hlerschranks im Zusammenhang
mit der Installation einer Photovoltaikanlage, die die
Voraussetzungen des § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG erf�llt,
dem Nullsteuersatz.“

d) Abs. 9 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Ebenso wenig geh�ren Stromverbraucher f�r den
neu erzeugten Strom (z.B. Ladeinfrastruktur, W�rme-
pumpe, Wasserstoffspeicher mit nicht ausschließlicher
Bestimmung zur Stromerzeugung durch R�ckum-
wandlung des Wasserstoffs in Strom) zu den wesentli-
chen Komponenten einer Photovoltaikanlage (vgl.
aber zur Einheitlichkeit der Leistung Absatz 1).“

e) Abs. 10 wird wie folgt ge�ndert:

aa) Beispiel 1 wird wie folgt ge�ndert:

aaa) Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„5Die Bodenarbeiten unterliegen ebenso dem Regel-
steuersatz in H�he von 19 % wie die Dacharbeiten.“

bbb) Nach Satz 5 wird folgender Satz 6 angef�gt:

„6Die Erweiterung des Z�hlerschranks unterliegt dem
Nullsteuersatz.“

bb) In Beispiel 2 wird Satz 5 wie folgt gefasst:

„5Die am Privathaus des U durchgef�hrten Elektroar-
beiten unterliegen insgesamt dem Regelsteuersatz in
H�he von 19 %, da die Erneuerung des Z�hlerschranks
nicht durch die Installation der Photovoltaikanlage be-
dingt ist und sie somit nicht in urs�chlichem Zusam-
menhang mit der Installation der Photovoltaikanlage
steht.“

3. Abschn. 14.5 Abs. 8 wird wie folgt ge�ndert:

a) Der bisherige Inhalt wird Satz 1.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angef�gt:

„2In F�llen, in denen sich das Unternehmen aus-
schließlich auf den Betrieb einer Photovoltaikanlage
im Sinne des § 12 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 UStG sowie ggf.
auf eine steuerfreie Vermietung und Verpachtung
nach § 4 Nr. 12 UStG beschr�nkt (vgl. BMF-Schreiben
vom 12.6.2023, BStBl I 2023, 990) und die Kleinunter-
nehmerregelung nach § 19 UStG angewandt wird,
wird es nicht beanstandet, wenn in einer Rechnung
�ber die Stromlieferung im Zusammenhang mit der
Photovoltaikanlage statt einer dem Betreiber der
Photovoltaikanlage f�r Umsatzsteuerzwecke erteilten
Steuernummer die ihm erteilte MaStR-Nummer ver-
wendet wird.“

Anwendungsregelung

(10) Die Grunds�tze dieses Schreibens sind auf alle
offenen F�lle anzuwenden.

Hinsichtlich der isolierten Erweiterung bzw. Erneue-
rung eines Z�hlerschranks im Zusammenhang mit der
Installation einer Photovoltaikanlage, die die Voraus-
setzungen des § 12 Abs. 3 Nr. 1 UStG erf�llt, wird es
f�r vor dem 1.1.2024 ausgef�hrte Leistungen, nicht be-
anstandet, wenn die Beteiligten �bereinstimmend, d.h.
auch hinsichtlich eines Vorsteuerabzugs beim Anla-
genbetreiber, Abschn. 12.18 Abs. 10 Beispiel 1 des
Umsatzsteuer-Anwendungserlasses in der bis zum
29.11.2023 geltenden Fassung anwenden.

Aus Gr�nden des Vertrauensschutzes wird es – auch
f�r Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungsemp-
f�ngers – nicht beanstandet, wenn sich der leistende
Unternehmer f�r bis zum 1.1.2024 ausgef�hrte Liefe-
rungen von Wasserstoffspeichern mit ausschließlicher
Bestimmung zur Stromerzeugung durch R�ckum-
wandlung des Wasserstoffs in Strom auf die Anwen-
dung des Regelsteuersatzes beruft.

Schlussbestimmungen

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I ver-
�ffentlicht.



Erhebung eines Tourismusbeitrags ist recht-
m�ßig

OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 7.11.2023,
6 A 10608/23.

Aus den Gr�nden:

Der Antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen Er-
folg, weil keiner der von der Kl�gerin geltend gemach-
ten Zulassungsgr�nde gegeben ist.

1. Die Richtigkeit des angegriffenen Urteils begegnet
keinen ernstlichen Zweifeln im Sinne des § 124 Abs. 2
Nr. 1 VwGO, da die Kl�gerin die maßgeblichen
Rechtss�tze oder Tatsachenfeststellungen, welche die
angegriffene Entscheidung tragen, nicht in rechtser-
heblicher Weise mit schl�ssigen Gegenargumenten in
Frage gestellt hat.

a) Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanz-
lichen Entscheidung ergeben sich zun�chst nicht aus
dem Einwand der Kl�gerin, die Beklagte habe bei der
Umsatzabfrage entgegen § 10 Abs. 1 UStG im Ausland
erzielte Ums�tze nicht ber�cksichtigt und damit einen
Umsatz „abgefragt, der einer rechtlichen Grundlage“
entbehre.

Das Verwaltungsgericht hat vielmehr zu Recht festge-
stellt, die Beklagte habe den Messbetrag in nicht zu
beanstandender Weise ermittelt. Nach § 3 Abs. 2 Satz 1
und § 3a Abs. 2 der Tourismusbeitragssatzung der Be-
klagten in der Fassung vom 13.1.2021 (TBS) ist unter
Umsatz die Summe aller im Erhebungsjahr erzielten
Entgelte im Sinne des § 10 Abs. 1 UStG zu verstehen.
Danach wird der Umsatz bei Lieferungen und sonsti-
gen Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG) nach
dem Entgelt bemessen, § 10 Abs. 1 UStG. Gem�ß § 1
Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG sind Lieferungen und sonstige
Leistungen nur solche, die ein Unternehmer im Inland
gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens aus-
f�hrt. Der Umsatzbegriff des § 10 Abs. 1 UStG ist damit
entgegen der Ansicht der Kl�gerin nicht weiter als der
des § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 UStG, sondern ist bei Liefe-
rungen und sonstigen Leistungen auf im Inland erziel-
te Entgelte begrenzt (Suabedissen in Weym�ller,
UStG, 38. Aufl. [Stand: 17.9.2023], § 10 Rz. 12). Auch
aus § 3 Abs. 2 Satz 3 TBS l�sst sich eine solche Erwei-
terung des Umsatzbegriffes nicht folgern, denn auch
diese Bestimmung setzt ein inner�rtliches Leistungs-
angebot im Erhebungsgebiet voraus. Danach hat die
Beklagte zu Recht Entgelte, die ein Unternehmen
durch Lieferungen oder sonstige Leistungen im Aus-
land erzielt hat, nicht als Umsatz im Sinne von § 3
Abs. 2 Satz 1 und § 3a Abs. 2 TBS abgefragt.

Weiter wendet die Kl�gerin erfolglos ein, die Beklagte
habe als Subventionen erhaltene „Corona-Hilfen“ so-
wie Versicherungsleistungen bei der Umsatzabfrage
im Jahr 2020 nicht ber�cksichtigt. Denn mangels Leis-
tungsaustausch unterfallen die als sog. Corona-Beihil-
fen gew�hrten Liquidit�tshilfen als echte, nicht steuer-
bare Zusch�sse nicht dem Umsatzsteuerbegriff in § 10
Abs. 1 Satz 1 UStG (vgl. BMF, FAQ „Corona“ (Steu-
ern), Stand: 31.3.2023, abrufbar unter: www.bundes
finanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/
Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern_
Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2) und sind da-
mit auch nicht vom Umsatzbegriff in § 3 Abs. 2 TBS er-
fasst. Auch Versicherungsleistungen stellen grund-

s�tzlich kein Entgelt im Sinne von § 10 Abs. 1 UStG
dar, wenn die Zahlung nicht f�r eine Lieferung oder
sonstige Leistung an den Zahlenden erfolgt, sondern
die Versicherung nach dem entsprechenden Vertrag
f�r einen Schaden und seine Folgen einzustehen hat
(vgl. BFH v. 26.8.2021, V R 13/19, juris, Rz. 14; W�ger,
UStG, 2. Aufl. 2022, § 10 Rz. 44).

b) Der Erw�gung des Verwaltungsgerichts, eine feh-
lende Heranziehung anderer Beitragspflichtiger k�nne
nicht zur Rechtswidrigkeit der Tourismusbeitragssat-
zung f�hren, da dies auf eine „Gleichheit im Unrecht“
herausliefe, tritt die Kl�gerin mit ihrem Zulassungsvor-
bringen nicht substantiiert entgegen. Soweit sie ein-
wendet, der Grundsatz „keine Gleichheit im Unrecht“
k�nne nicht gelten, weil die Beklagte „vors�tzlich“
Beitragspflichtige nicht mehr herangezogen habe,
nachdem sich diese �ber die Beitragspflicht „be-
schwert“ h�tten und daf�r auch der „�konomisch“
nicht zu erkl�rende R�ckgang der Messbetr�gesumme
bei der Beitragsartenkategorie „D. Freizeit-/Unter-
haltungsdienstleistungen“ (2017: 1 084 362 h; 2018:
105 775 h; 2019: 106 574 h; 2020: 83 446 h) spreche, r�gt
die Kl�gerin keinen Systemmangel der Satzung oder
ein strukturelles Vollzugsdefizit im verfassungsrechtli-
chen Sinn. Vielmehr bestreitet sie den konkreten Voll-
zug der Satzung in bestimmten einzelnen Fallkon-
stellationen. Vollzugsm�ngel, wie sie immer wieder
vorkommen k�nnen oder sich tats�chlich ereignen,
f�hren allein aber noch nicht zur Verfassungswidrig-
keit der materiellen Satzungsnorm (BVerfG v.
17.2.2020, 1 BvR 2664/09, juris, Rz. 46; OVG L�neburg
v. 18.6.2020, 9 KN 90/18, juris, Rz. 235).

Die Kl�gerin kann auch nicht mit Erfolg geltend ma-
chen, es m�sse Auswirkungen auf die Beitragskalku-
lation haben, dass der Umsatz der Spielbank A. GmbH
im Jahr 2020 in zu beanstandender Weise ermittelt
worden sei, da in der Gewinn- und Verlustrechnung
aus dem Jahresabschluss 2020 die Bruttospielertr�ge
der Außenstelle der Spielbank in der Stadt B. nach Ab-
zug der darin erhaltenen Umsatzsteuer f�r 2020 mit
2 706 220,79 h angegeben worden seien und damit ein
Messbetrag in H�he von 154 254,59 h h�tte ermittelt
werden m�ssen, der als solcher bereits den in der
Beitragsartenkategorie „D. Freizeit-/Unterhaltungs-
dienstleistungen“ im Jahr 2020 ausgewiesenen Ge-
samtmessbetrag in H�he von 83 446 h �bersteige.
Denn bei mit Geldspielautomaten erzielten Ertr�gen
gilt als Umsatz im Sinne von § 10 Abs. 1 UStG nicht
die Summe der Bruttospielertr�ge, die im Jahresab-
schluss 2020 der Spielbank A. GmbH f�r die Außen-
stelle in B. mit 2 608 139,69 h angegeben worden sind.
Vielmehr besteht bei Geldspielautomaten mit Gewinn-
m�glichkeit, die aufgrund zwingender gesetzlicher
Vorschriften so eingestellt sind, dass ein bestimmter
Prozentsatz der Spiels�tze als Gewinn an die Spieler
ausgezahlt wird, die vom Betreiber f�r die Bereitstel-
lung der Automaten tats�chlich erhaltene Gegenleis-
tung nur in dem Teil der Eins�tze, �ber den er effektiv
selbst verf�gen kann. An die Spieler ausgezahlte Ge-
winne geh�ren entsprechend nicht zur Besteuerungs-
grundlage (vgl. BFH v. 11.12.2019, XI R 13/18, juris,
Rz. 56). Aus den von der Kl�gerin angef�hrten Brutto-
spielertr�gen der Außenstelle der Spielbank kann
deshalb nicht auf einen fehlerhaft erhobenen
Gesamtmessbetrag in der Beitragsartenkategorie „D.
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Freizeit-/Unterhaltungsdienstleistungen“ geschlossen
werden.

Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung
des Verwaltungsgerichts ergeben sich ferner nicht aus
dem Vorbringen der Kl�gerin, der Touristik C. e.V – C.
– m�sse als solcher auch als Beitragspflichtiger heran-
gezogen werden, da von der Tourismusbeitragssat-
zung jedes Rechtssubjekt, das sich wirtschaftlich bet�-
tige, erfasst sei und der Verein nicht nur aus
„I-Punkten“ bestehe, sondern neben kommunalen
K�rperschaften im C. auch wirtschaftliche Betriebe
Mitglieder seien. Denn damit stellt die Kl�gerin die
maßgebliche verwaltungsgerichtliche Erw�gung, es
gehe bei der wirtschaftlichen Bet�tigung des C., wie
etwa dem Verkauf von Werbematerial, der Vermittlung
von �bernachtungen und der Durchf�hrung von Ver-
anstaltungen, um solche, die gerade der Werbung f�r
den Tourismus dienten und nicht deren positive Wir-
kung ausnutzten (vgl. auch OVG Rheinlad-Pfalz v.
5.8.2011, 6 A 10497/11.OVG, [...]), so dass die Bet�ti-
gung des Vereins selbst keine Beitragspflicht ausl�se,
nicht durchgreifend in Frage.

c) Der Einwand der Kl�gerin, die Durchf�hrung von
Veranstaltungen k�nne nicht pauschal der Tourismus-
werbung zugeordnet werden, f�hrt ebenfalls nicht zu
ernstlichen Zweifeln an der Richtigkeit des erstinstanz-
lichen Urteils. Einen erheblichen Kalkulationsmangel
hat die Kl�gerin damit nicht hinreichend dargelegt.
Das Verwaltungsgericht hat zutreffend darauf abge-
stellt, die Gewinn- und Verlustrechnung des C. belege,
dass im Jahr 2020 pandemiebedingt keine Veranstal-
tungen stattgefunden haben, da nur f�r einzelne Ver-
anstaltungen der H�he nach zu vernachl�ssigende
Aufwendungen ausgewiesen worden seien.

d) Weiter wendet die Kl�gerin erfolglos ein, die Be-
triebsart „Fremdwerbeanlagen“ sei von der Beklagten
nicht mit einem Vorteilssatz ber�cksichtigt worden.
Das Verwaltungsgericht ist insoweit zutreffend davon
ausgegangen, Leistungen von Fremdwerbeanlagen-
betreiber seien in der Anlage 1 zur Tourismusbeitrags-
satzung vom Titel „Werbung“ (Beitragsartenkategorie
„FC. Dienstleistungen, FC 18: Werbung [Gestaltung,
Vermittlung und Vertrieb]“) mit einem Vorteilssatz in
H�he von 5 % erfasst worden. Zu Recht ist das Verwal-
tungsgericht auch davon ausgegangen, es best�nden
keine Anhaltspunkte f�r eine willk�rliche Bemessung
dieses Vorteilssatzes. Der hiergegen vorgetragene Ein-
wand der Kl�gerin, der Vorteilssatz m�sse f�r Fremd-
werbeanlagenbetreiber deutlich h�her bewertet wer-
den, da ein Werbestandort umso wertvoller werde,
desto mehr Touristen die Werbung wahrnehmen w�r-
den und der „Großteil der Plakatseher“ Touristen sei-
en, greift nicht durch. Eine �berschreitung des dem
Satzungsgeber zustehenden großz�gigen Ermessens
bei der Sch�tzung der Vorteile aus dem Tourismus
(OVG Rheinlad-Pfalz v. 19.12.2018, 6 C 10041/18.OVG,
juris, Rz. 61) hat die Kl�gerin damit nicht hinreichend
substantiiert dargelegt.

e) Ferner kann die Kl�gerin nicht mit Erfolg geltend
machen, die Beitragspflichtigen der Stadt B. w�rden
„�ber Geb�hr“ f�r die Finanzierung von Leistungen
herangezogen werden, f�r die sie keine gleichwertige

Gegenleistung erhielten, wohingegen durch den Zu-
schuss der Stadt B. an den C. alle umliegenden 28 Ge-
meinden profitieren w�rden. Zwar hat die Kl�gerin
richtigerweise darauf hingewiesen, sowohl sie als auch
die Beklagte h�tten im erstinstanzlichen Verfahren
vorgetragen, dass die vorgelegte Gewinn- und Verlust-
rechnung des C. f�r das Jahr 2020 fehlerhafte Werte
ausweise und die Verbandsgemeinde E. keinen Mit-
gliedsbeitrag in H�he von 260 000,00 h, sondern eben-
sowiedieStadtB.einenBeitraginH�hevon175 000,00 h

geleistet habe. Damit wird aber die f�r das angegriffe-
ne Urteil erhebliche Erw�gung des Verwaltungsge-
richts nicht in Frage gestellt. Das Verwaltungsgericht
hat n�mlich ausf�hrlich dargelegt, es sei f�r die Bei-
tragserhebung der Beklagten unerheblich, ob andere
Gemeinden auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde
E. ebenfalls einen Tourismusbeitrag erheben. Auch
f�r die Verbandsgemeinde selbst sei f�r den Bereich
�ber�rtlicher Tourismuswerbung eine Beitragserhe-
bung nach § 12 Abs. 5 KAG i.V.m. § 67 Abs. 3 GemO
fakultativ. Dar�ber hinaus lasse sich Werbung f�r eine
Tourismusdestination nicht trennscharf lokalisieren
und gebietsbezogene bzw. �ber�rtliche Maßnahmen
stellten bei einer typisierenden Betrachtung jedenfalls
auch Tourismuswerbung zu Gunsten der Beklagten
dar. Diese maßgebliche Annahme des Verwaltungsge-
richts bleibt von dem hierauf bezogenen Vorbringen
der Kl�gerin unber�hrt. [...]

2. Die Antragsbegr�ndung legt auch keinen Verfah-
rensmangel im Sinne des § 124 Abs. 2 Nr. 5 VwGO dar.

a) Soweit die Kl�gerin eine Unvollst�ndigkeit bezie-
hungsweise Fehlerhaftigkeit des Protokolls der m�ndli-
chen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht vom
20.6.2023 r�gt, da der Verlauf der m�ndlichen Verhand-
lung nicht ausreichend dokumentiert worden sei, kann
dies nicht als Verfahrensmangel nach § 124 Abs. 2 Nr. 5
VwGO beanstandet werden, sondern lediglich durch
einen – beim Verwaltungsgericht zu stellenden – Antrag
auf Protokollberichtigung gem�ß § 105 VwGO i.V.m.
§ 164 ZPO (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen v. 15.6.2022,
1 A 841/19, juris, Rz. 7; VGH Bayern v. 20.10.2014,
3 ZB 12.529, juris, Rz. 33). Die M�glichkeit eines Antrags
auf Protokollerg�nzung nach § 105 VwGO i.V.m. § 160
Abs. 4 ZPO besteht nur bis zum Schluss der m�ndlichen
Verhandlung (BVerwG v. 20.8.1987, 6 B 2.87, juris, Rz. 4).

b) Ohne Erfolg bleibt auch das Zulassungsvorbringen,
die konkrete Benennung von Unternehmen, die nicht
zum Beitrag herangezogen werden w�rden, m�sse
nach einer abgestuften Beweislast zwingend dazu f�h-
ren, dass die Beklagte vorzutragen habe, sie lasse nicht
vors�tzlich Beitr�ge unber�cksichtigt, sondern habe
diese in rechtlich nicht erheblicher Weise nicht einge-
zogen. Denn mit der R�ge einer fehlerhaften Beurtei-
lung der Grunds�tze �ber die Verteilung der Darle-
gungs- und Beweislast kann ein Verfahrensfehler von
vornherein nicht geltend gemacht werden. Etwaige
Fehler in der Anwendung des materiellen Rechts sind
zur Begr�ndung eines Verfahrensfehlers grunds�tzlich
– so auch hier – nicht geeignet (BVerwG v. 12.2.2008,
9 B 70.07, juris, Rz. 2). [...]

Der Antrag war nach alledem mit der sich aus § 154
Abs. 2 VwGO ergebenden Kostenfolge abzulehnen.
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ZKF-Themen

Trendwende: Kommunale Zinsausgaben steigen erstmals seit 2015

Prof. Dr. Andreas Burth*)

�ber viele Jahre profitierten die Kommunen von sehr niedrigen Zinss�tzen. Dadurch belasteten selbst hohe
Schuldenst�nde die kommunalen Haushalte nur wenig. Infolge der hohen Inflationsrate seit 2022 stiegen die
Zinss�tze allerdings wieder. Diese Zinswende zeigt sich zunehmend in den kommunalen Zinsausgaben.

1. Entwicklung des Leitzinses der EZB

Die H�he der kommunalen Zinsausgaben h�ngt v.a.
davon ab, wie hoch die Schulden und die daf�r f�lli-
gen Zinss�tze sind. Der Zinssatz f�r eine Schuld h�ngt
wiederum z.B. von der Kreditlaufzeit und der Schul-
denart (z.B. Investitionskredit vs. Kassenkredit) ab.
Auch die Frage, ob ein variabler oder ein fester Zins-
satz vereinbart wurde, beeinflusst die H�he des Zins-
satzes.

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor sind die Leitzin-
sen der Europ�ischen Zentralbank (EZB). Die EZB be-
schließt drei verschiedene Leitzinsen:

• den Zinssatz f�r das Hauptrefinanzierungsgesch�ft
(engl. main refinancing operations),

• den Zinssatz f�r die Spitzenrefinanzierungsfazilit�t
(engl. marginal lending facility) und

• den Zinssatz f�r die Einlagefazilit�t (engl. deposit
facility).

Der Zinssatz f�r das Hauptrefinanzierungsgesch�ft
(kurz: Hauptrefinanzierungssatz) ist der Zinssatz, zu
dem sich Banken f�r eine Woche Geld bei der EZB
leihen k�nnen. Der Zinssatz f�r die Spitzenrefinanzie-
rungsfazilit�t (kurz: Spitzenrefinanzierungssatz) ist
der Zinssatz, zu dem sich Banken bis zum n�chsten
Gesch�ftstag Geld bei der EZB leihen k�nnen. Der
Zinssatz f�r die Einlagefazilit�t (kurz: Einlagesatz) ist

der Zinssatz, den Banken erhalten (bzw. zahlen m�s-
sen, falls der Zinssatz negativ1) ist), wenn sie bis zum
n�chsten Gesch�ftstag Geld bei der EZB hinterle-
gen.2)

Der Hauptrefinanzierungssatz (31.10.2023: 4,5 %) war
im Zeitraum vom 1.1.2011 bis zum 31.10.2023 stets um
0,25 bis 0,75 %-Punkte niedriger als der Spitzen-
refinanzierungssatz (31.10.2023: 4,75 %) und stets um
0,25 bis 0,75 %-Punkte h�her als der Einlagesatz
(31.10.2023: 4,0 %).3) Der Hauptrefinanzierungssatz
ist der wichtigste Leitzins der EZB und gilt als „der“
Leitzins.4)

Die Leitzinsen sind das zentrale geldpolitische Instru-
ment der EZB. Das oberste geldpolitische Ziel der EZB

*) Andreas Burth ist Professor f�r allgemeine BWL und kommu-
nales Management an der Ostfalia Hochschule in Salzgitter.

1) Der Zinssatz f�r die Einlagefazilit�t war zuletzt negativ im
Zeitraum 11.6.2014 bis 26.7.2022 (in einer Spannweite von
-0,1 % bis -0,5 %).

2) Vgl. EZB, Was ist der Zinssatz f�r die Hauptrefinanzierungs-
gesch�fte?, www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/
tell-me/html/mro.de.html.

3) Vgl. EZB, Key ECB interest rates, www.ecb.europa.eu/stats/
policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/
index.en.html.

4) Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Glossar: Leitzinsen,
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossar
eintraege/L/002_Leitzinsen.html?view=renderHelp.
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sind stabile Preise. Angestrebt wird eine Inflationsrate
von 2 %.5)

Wie Abbildung 1 zeigt, war der Hauptrefinanzie-
rungssatz der EZB viele Jahre sehr niedrig. Vom
16.3.2016 bis zum 26.7.2022 lag er sogar bei 0 %.
Das erm�glichte es den Kommunen, Schulden zu sehr
niedrigen Zinss�tzen aufzunehmen. Insbesondere in-
folge des Ukraine-Krieges stieg die Inflationsrate in
der Eurozone aber auf �ber 10 %.6) Als Reaktion da-
rauf erh�hte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz
ab Mitte 2022 schrittweise auf zuletzt 4,5 % (Stand:
31.10.2023). In seiner Sitzung am 26.10.2023 ent-
schied der EZB-Rat, die Leitzinsen vorerst unver�n-
dert zu lassen.7)

Abb. 1: Entwicklung des Zinssatzes f�r das Haupt-
refinanzierungsgesch�ft (Hauptrefinanzierungssatz)
der EZB vom 1.1.2011 bis zum 31.10.2023

Quelle: Europ�ische Zentralbank, Key ECB interest rates,
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/
key_ecb_interest_rates/html/index.en.html.

2. F�lligkeitsstruktur der kommunalen Schulden

Der h�here Hauptrefinanzierungssatz f�hrt direkt
oder indirekt8) dazu, dass variabel verzinste Kom-
munalschulden teurer werden.9) Dieses Problem
d�rfte bei den Kern- und Extrahaushalten10) jedoch
insgesamt �berschaubar sein, da von den Schulden
beim nicht-�ffentlichen Bereich11) zum 31.12.2022
lediglich 7,4 Mrd. h bzw. 5,3 % variabel verzinst
waren.12) In einzelnen Kommunen kann der Anteil
variabel verzinster Schulden allerdings deutlich h�-
her sein.

Dar�ber hinaus werden h�here Zinss�tze f�r umge-
schuldete bzw. neu aufgenommene Anleihen, Investi-
tionskredite und Kassenkredite f�llig. Bez�glich der
Umschuldung ist es interessant zu untersuchen, in
welchen Jahren die bestehenden kommunalen Schul-
den f�llig werden.

Daten zur F�lligkeit k�nnen dem Statistischen Bericht
�ber die Schulden des �ffentlichen Gesamthaushalts
2022 entnommen werden. Die Statistik bezieht sich
auf den Stichtag 31.12.2022 und erfasst f�r die kom-
munalen Kern- und Extrahaushalte die Schulden
beim nicht-�ffentlichen Bereich von insgesamt
140,8 Mrd. h. F�r die Schulden beim �ffentlichen Be-
reich13) von insgesamt 13,1 Mrd. h und die Schulden

der sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unterneh-
men (sonstige FEUs)14) von insgesamt 244,9 Mrd. h

liegen indes keine statistischen Daten zur F�lligkeits-
struktur vor.

Wie Tabelle 1 zeigt, werden die meisten Investitions-
kredite erst im Jahr 2028 oder sp�ter f�llig. Anders ist
die F�lligkeitsstruktur bei den Kassenkrediten, die
�berwiegend kurzfristig f�llig werden und daher be-
sonders anf�llig gegen�ber steigenden Zinss�tzen
sind. Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, Kassenkre-
dite m�glich zeitnah abzubauen und nur f�r ihren
eigentlichen Zweck (kurzfristige Liquidit�tssiche-
rung) zu nutzen. Zwar k�nnten Kassenkredite auch
langfristig aufgenommen werden. Dadurch werden
sie jedoch zweckentfremdet. Hinzu kommt, dass
langfristige Kassenkredite das psychologische Signal
der Nicht-Konsolidierbarkeit des Kommunalhaushalts
aussenden k�nnen. Das kann in der jeweiligen Kom-
mune zu geringeren Konsolidierungsanstrengungen
f�hren, was die Finanzlage noch weiter verschlech-
tert.15)

Zu beachten ist, dass die F�lligkeitsstruktur in den
einzelnen Kommunen von der F�lligkeitsstruktur in
Tabelle 1 abweicht. So gibt es Kommunen, deren
Schulden �berwiegend in naher Zukunft f�llig
werden. Diese Kommunen m�ssen bereits kurzfris-

5) Vgl. EZB, Geldpolitik, www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.
de.html.

6) Vgl. Eurostat, Euro area annual inflation up to 10.7 % – Flash
estimate October 2022 (122/2023, 31.10.2022), https://ec.euro
pa.eu/eurostat/documents/2995521/15131964/2-31102022-
AP-EN.pdf; Eurostat, Euro area annual inflation down to 10.0 %
– Flash estimate November 2022 (132/2022, 30.11.2022),
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15265536/
2-30112022-AP-EN.pdf.

7) Vgl. EZB, Geldpolitische Beschl�sse – Pressemitteilung v.
26.10.2023, www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.
mp231026~6028cea576.de.html.

8) Ob der Hauptrefinanzierungssatz den variablen Zinssatz di-
rekt oder indirekt beeinflusst, h�ngt davon ab, wie genau sich
der variable Zinssatz laut Kreditvertrag bestimmt. Ein h�ufi-
ger Referenzzinssatz ist z.B. der Euribor (Euro Interbank Of-
fered Rate), der seinerseits stark vom Hauptrefinanzierungs-
satz beeinflusst wird. Im Kreditvertrag k�nnte aber auch eine
direkte Koppelung an den Hauptrefinanzierungssatz verein-
bart werden.

9) Vgl. Burth/Gn�dinger, Zur Bedeutung variabel verzinster
Kommunalschulden, ZKF 2022, 270.

10) Die Extrahaushalte sind in der Finanzstatistik neben den
sonstigen FEUs eine Gruppe der kommunalen Unternehmen.
Typische Beispiele f�r kommunale Extrahaushalte sind Schul-
verb�nde, Museen und Theater.

11) Zu den Schulden beim nicht-�ffentlichen Bereich z�hlen ins-
besondere Wertpapierschulden (z.B. Anleihen) sowie Investi-
tionskredite und Kassenkredite, die bei Kreditinstituten auf-
genommen wurden.

12) Vgl. Statistisches Bundesamt, Schulden des �ffentlichen
Gesamthaushalts 2022 (Statistischer Bericht, EVAS-Num-
mer 71321).

13) Zu den Schulden beim �ffentlichen Bereich z�hlen z.B. Inves-
titionskredite und Kassenkredite, die die Kommunen beim
Land, bei anderen Kommunen oder bei Extrahaushalten auf-
genommen haben.

14) Die sonstigen FEUs sind in der Finanzstatistik neben den Ex-
trahaushalten eine Gruppe der kommunalen Unternehmen.
Typische kommunale Beispiele f�r sonstige FEUs sind Nah-
verkehrsbetriebe, Krankenh�user und Abfallwirtschaftsbe-
triebe.

15) Vgl. Burth/Gn�dinger, Kurzfristige Kassenkredite: ein Aus-
laufmodell?, ZKF 2022, 25.
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tig mit stark steigenden Zinsausgaben rechnen,
wenn sie �ltere Schulden durch neue Schulden er-
setzen.

Tab. 1: F�lligkeit der Schulden beim nicht-�ffentlichen
Bereich der kommunalen Kern- und Extrahaushalte
zum 31.12.2022 (in Mrd. h)

Schul-
denart

Ge-
sa-
mt

Davon f�llig im Jahr ...

2023 2024 2025 2026 2027 2028
oder

sp�ter

Investi-
tions-
kredite

109,5 9,9
(9,1 %)

7,1
(6,5 %)

6,7
(6,1 %)

6,5
(5,9 %)

6,5
(5,9 %)

72,8
(66,5 %)

Kassen-
kredite

28,4 14,7
(51,8 %)

2,5
(8,8 %)

2,2
(7,9 %)

2,1
(7,4 %)

1,9
(6,7 %)

5,0
(17,5 %)

Wert-
papier-
schul-
den
(z.B.
Anlei-
hen)

2,9 0,2
(7,8 %)

0,3
(8,6 %)

0,4
(15,3 %)

0,2
(8,4 %)

0,5
(18,7 %)

1,2
(41,2 %)

Gesamt 140,8 24,9
(17,7 %)

9,8
(7,0 %)

9,3
(6,6 %)

8,8
(6,3 %)

9,0
(6,4 %)

78,9
(56,1 %)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Schulden des �ffentlichen
Gesamthaushalts 2022 (Statistischer Bericht, EVAS-Num-
mer 71321).

3. Viertelj�hrliche Entwicklung der kommunalen
Zinsausgaben

Obwohl der Großteil der kommunalen Schulden erst
in einigen Jahren f�llig wird, f�hrten die h�heren
Zinss�tze bereits zu einer Trendwende bei den kom-
munalen Zinsausgaben. Wie Tabelle 2 zeigt, sanken
die j�hrlichen Zinsausgaben seit 201516) stetig. Auch
die viertelj�hrlichen Zinsausgaben lagen seit 2015
stets unter den Zinsausgaben des jeweiligen Vorjah-
resquartals.17) Die in einigen Jahren leicht gesunke-
nen Schulden k�nnen diese Entwicklung nur teilwei-
se erkl�ren. Der st�rkere Effekt ging von den
niedrigen Zinss�tzen aus. Der Trend stetig sinkender
Zinsausgaben endete jedoch im 4. Quartal 2022 als
die viertelj�hrlichen Zinsausgaben erstmals wieder
�ber dem Vorjahresquartal lagen. Besonders deutlich
wird die Zinswende am 2. Quartal 2023, in dem die
Zinsausgaben fast 50 % �ber den Zinsausgaben des
Vorjahresquartals lagen.

Mit 765 Mio. h machten die Zinsausgaben im 2. Quar-
tal 2023 allerdings nur 0,9 % der gesamten bereinigten
Ausgaben aus. Die Belastung f�r die Kommunalhaus-
halte ist daher noch gering – das kann sich jedoch in
den n�chsten Jahren �ndern. Zudem ist die Zinslast in
den Kommunen heterogen: In einigen hoch verschul-
deten Kommunen liegt der Anteil schon heute deutlich
h�her. Andere Kommunen sind hingegen schulden-
frei18) und haben deshalb keine oder nur sehr gerin-
ge19) Zinsausgaben.

Als der vorliegende Beitrag verfasst wurde, lagen zu
den Zinsausgaben noch keine Daten f�r das 2. Halb-
jahr 2023 vor. Die Daten f�r das 1. Halbjahr 2023 deu-
ten aber bereits darauf hin, dass die Zinsausgaben
2023 wahrscheinlich �ber dem Vorjahr 2022 liegen
werden.

Tab. 2: Entwicklung der Zinsausgaben und Schulden
der kommunalen Kern- und Extrahaushalte seit 2011

Zinsausgaben20) (in Mio. l) Schul-
den21)

zum
31.12.

(in
Mrd. l)

1.
Quartal

2.
Quartal

3.
Quartal

4.
Quartal

Jah-
res-
sum-
me

2011 1 071 1 085 1 166 1 387 4 709 138,3

2012 943 1 046 1 147 1 290 4 426 142,1

2013 894 974 1 069 1 141 4 077 142,4

2014 860 938 971 1 136 3 905 144,8

2015 940 904 986 1 202 4 031 155,6

2016 861 881 840 1 063 3 645 155,3

2017 744 784 715 1 010 3 252 152,7

2018 629 731 701 948 3 009 145,5

2019 567 692 698 855 2 812 143,9

2020 549 609 573 774 2 504 145,2

2021 492 580 526 724 2 322 146,8

2022 468 518 496 749 2 231 153,9

2023 558 765 - - - -

Quellen: Statistisches Bundesamt, Viertelj�hrliche Kassener-
gebnisse des �ffentlichen Gesamthaushalts 1. Vierteljahr
2011 bis 1. bis 4. Vierteljahr 2022 (Fachserie 14 Reihe 2); Sta-
tistisches Bundesamt, Viertelj�hrliche Kassenergebnisse der
Kern- und Extrahaushalte des �ffentlichen Gesamthaushalts
1. Vierteljahr 2023 und 1. bis 2. Vierteljahr 2023 (Statistischer
Bericht, EVAS-Nummer 71511); Statistisches Bundesamt,
Schulden des �ffentlichen Gesamthaushalts 2022 (Statisti-
scher Bericht, EVAS-Nummer 71321).

4. Zinseinnahmen und Zinsausgaben im Vergleich

Die Zinswende ist f�r die Kommunen aber nicht nur
schlecht, denn viele Kommunen erzielten auch nen-
nenswerte Zinseinnahmen aus Finanzverm�gen.22)

Im 1. Halbjahr 2023 lagen die Zinseinnahmen der
Kern- und Extrahaushalte laut Kassenstatistik bei
677,9 Mio. h und damit um 68,6 % �ber den Zins-
einnahmen im 1. Halbjahr 2022 (402,0 Mio. h). Die
Zinsausgaben stiegen demgegen�ber nur um
34,2 %.

16) Schon in den Jahren vor 2015 sanken die Zinsausgaben ten-
denziell. Der tempor�re Anstieg der Zinsausgaben von 2014
auf 2015 um 3,2 % d�rfte v.a. damit zusammenh�ngen, dass
die Schulden im gleichen Zeitraum um 7,4 % stiegen.

17) Viertelj�hrliche Finanzdaten sollten i.d.R. nicht mit dem Vor-
quartal, sondern mit dem Vorjahresquartal verglichen wer-
den, weil sie sich w�hrend des Jahres oft zyklisch entwickeln.
Das gilt auch f�r die Zinsausgaben. So ist z.B. in Tabelle 2 er-
kennbar, dass die viertelj�hrlichen Zinsausgaben in allen
Jahren im 4. Quartal am h�chsten ausfielen und in den meis-
ten Jahren (Ausnahmen: 2015 bis 2017) im 1. Quartal am
niedrigsten waren.

18) Vgl. Statistische �mter des Bundes und der L�nder, Integrierte
Schulden der Gemeinden und Gemeindeverb�nde – Tabellen-
band: anteilige Modellrechnung f�r den interkommunalen Ver-
gleich, www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_
mods_00007595.

19) Zinsausgaben k�nnen in einer schuldenfreien Kommune z.B.
f�r einen im Jahresverlauf nur kurzzeitig aufgenommenen
Kassenkredit angefallen sein, der inzwischen vollst�ndig ge-
tilgt ist.

20) Erfasst sind die Zinsausgaben an den �ffentlichen Bereich (bis
2014) bzw. an den �ffentlichen Gesamthaushalt (ab 2015) und
die Zinsausgaben an andere Bereiche.

21) Erfasst sind die Schulden beim �ffentlichen Bereich und die
Schulden beim nicht-�ffentlichen Bereich.

22) Vgl. Burth, Wo die Zinseinnahmen bereits die Zinsausgaben
�bersteigen, ZKF 2022, 157.
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Tab. 3: Zinseinnahmen und Zinsausgaben der kommunalen Kern- und Extrahaushalte im 1. Halbjahr 2022 und
2023 im Fl�chenl�nder-Vergleich

Fl�chenland Zinseinnahmen Zinsausgaben Zinseinnah-
men in % der
Zinsausgaben
im 1. Halbjahr

2023

1. Halb-
jahr
2022

(in Mio. l)

1. Halb-
jahr
2023

(in Mio. l)

Wachstum 1. Halb-
jahr
2022

(in Mio. l)

1. Halb-
jahr
2023

(in Mio. l)

Wachstum

Baden-
W�rttemberg

61,1 97,4 +59,4 % 72,4 99,0 +36,7 % 98,4 %

Bayern 30,4 75,5 +148,4 % 92,7 128,6 +38,7 % 58,7 %

Brandenburg 8,7 16,2 +86,2 % 7,6 10,6 +39,5 % 152,8 %

Hessen 20,0 48,0 +140,0 % 157,2 181,9 +15,7 % 26,4 %

Meckl.-
Vorpommern

11,2 12,4 +10,7 % 8,8 13,4 +52,3 % 92,5 %

Niedersachsen 50,3 82,1 +63,2 % 127,8 166,2 +30,0 % 49,4 %

Nordrhein-
Westfalen

130,3 223,3 +71,4 % 334,7 479,2 +43,2 % 46,6 %

Rheinland-Pfalz 12,0 18,7 +55,8 % 99,5 128,7 +29,3 % 14,5 %

Saarland 0,4 4,1 +925,0 % 15,2 16,4 +7,9 % 25,0 %

Sachsen 12,5 22,0 +76,0 % 13,5 25,4 +88,1 % 86,6 %

Sachsen-Anhalt 38,6 39,3 +1,8 % 10,7 20,4 +90,7 % 192,6 %

Schleswig-Holstein 8,7 14,4 +65,5 % 32,9 38,3 +16,4 % 37,6 %

Th�ringen 17,5 24,3 +38,9 % 12,7 14,5 +14,2 % 167,6 %

Gesamt 402,0 677,9 +68,6 % 985,8 1 322,8 +34,2 % 51,2 %

Quellen: Statistisches Bundesamt, Viertelj�hrliche Kassenergebnisse des �ffentlichen Gesamthaushalts 1. bis 2. Vierteljahr
2022 (Fachserie 14 Reihe 2); Statistisches Bundesamt, Viertelj�hrliche Kassenergebnisse der Kern- und Extrahaushalte des
�ffentlichen Gesamthaushalts 1. bis 2. Vierteljahr 2023 (Statistischer Bericht, EVAS-Nummer 71511).

Kommunen mit geringeren Schulden und h�herem
Finanzverm�gen k�nnen insofern von der Zinswende
profitieren. Wie Tabelle 2 zeigt, waren die Zinseinnah-
men im 1. Halbjahr 2023 in einigen L�ndern sogar
deutlich h�her als die Zinsausgaben (Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Th�ringen) oder fast auf gleichem Ni-
veau (Baden-W�rttemberg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen). Insbesondere viele ostdeutsche Kommunen
k�nnten von den hohen Zinsen daher tendenziell profi-
tieren.
Es gibt aber auch L�nder, in denen die Zinsausgaben
deutlich �ber den Zinseinnahmen lagen. Beispiele sind
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. In den
meisten Kommunen dieser L�nder d�rften die hohen
Zinsen dazu f�hren, dass der Unterschied zwischen
Zinsausgaben und Zinseinnahmen tendenziell w�chst.

5. Fazit

Viele Jahre profitierten die Kommunen von geringen
Zinsausgaben. Noch machen die Zinsausgaben nur ei-
nen kleinen Teil der kommunalen Gesamtausgaben
aus. Die Kommunen m�ssen sich in den kommenden
Jahren aber auf h�here Zinsausgaben einstellen. Es ist
zu vermuten, dass die Leitzinsen vorerst auf einem re-
lativ hohen Niveau bleiben werden. Da die Inflations-
rate in der Eurozone im Jahr 2023 wieder deutlich sank
(auf gesch�tzte 2,9 % im Oktober 2023),23) k�nnten die
Leitzinsen mittelfristig aber wieder sinken. Mit einer
gewissen zeitlichen Verz�gerung k�nnte daraufhin

auch der aktuelle Trend steigender Zinsausgaben wie-
der enden. Wann es tats�chlich dazu kommt, bleibt
aber abzuwarten.

Kommunale Schulden werden fast ausschließlich in
Euro aufgenommen. Fremdw�hrungskredite (z.B. in
Schweizer Franken) waren stets die Ausnahme und
haben in den letzten Jahren weiter an Beliebtheit
verloren.24) Aufgrund steigender Zinss�tze f�r
Euro-Schulden, k�nnten Kommunen aber wieder ver-
st�rkt außerhalb der Eurozone nach attraktiveren Kon-
ditionen zu suchen. Solche Fremdw�hrungskredite
sind nicht per se schlecht. Sie sollten aber unbedingt
mit einem W�hrungssicherungsgesch�ft verkn�pft
werden, um nicht auf Kosten der Steuerzahlenden mit
Wechselkursen zu spekulieren. Ein Sicherungsge-
sch�ft verursacht allerdings zus�tzliche Kosten, die
die Zinsvorteile des Fremdw�hrungskredits oft zunich-
temachen. Dar�ber hinaus ist darauf hinzuweisen,
dass ein Fremdw�hrungskredit mit Sicherungsge-
sch�ft eine komplexere Finanzierungsart ist als ein
klassischer Euro-Bankkredit. Kommunen sollten
Fremdw�hrungskredite daher nur aufnehmen, wenn
sie qualifiziertes Personal mit der n�tigen rechtlichen

23) Vgl. Eurostat, Euro area annual inflation down to 2.9 % –
Flash estimate October 2023 (122/2023, 31.10.2023),
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/17766951/
2-31102023-AP-EN.pdf.

24) Vgl. Burth, Kommunen reduzieren Risiken aus Fremdw�h-
rungsschulden, Innovative Verwaltung 11/2023, 26.
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und finanzwirtschaftlichen Expertise haben. Im Zwei-
felsfall sollten Kommunen auf Fremdw�hrungskredite
verzichten.

Die Kommunen haben ihre Schulden weit �berwie-
gend in Form von Investitionskrediten und Kassenkre-
diten bei Kreditinstituten aufgenommen (siehe Tab. 2).
Kommunale Wertpapierschulden (z.B. Anleihen) sind
hingegen selten – in den vergangenen rund zehn
Jahren haben sie aber tendenziell an Beliebtheit ge-
wonnen.25) Die steigenden Zinss�tze k�nnten einige
Kommunen veranlassen, am Kapitalmarkt nach g�ns-
tigeren Finanzierungsalternativen zu suchen. Das gilt
insbesondere, falls die Zinss�tze bei Kreditinstituten
schneller steigen als am Kapitalmarkt.

Wertpapierschulden lohnen sich allerdings meist nur
f�r gr�ßere Kommunen (z.B. Großst�dte). F�r kleine
und mittelgroße Kommunen ist das Volumen der ein-
zelnen Schuldenaufnahmen i.d.R. zu gering, als dass
Wertpapierschulden wirtschaftlich sinnvoll w�ren. Ei-
ne Alternative f�r mittelgroße Kommunen w�ren aller-
dings Gemeinschaftsanleihen, bei denen mehrere
Kommunen zusammen eine Anleihe emittieren. Bei-
spiele f�r solche Gemeinschaftsanleihen sind die Deut-
sche St�dteanleihe26) und die NRW-St�dteanleihe27).
Auch f�r Wertpapierschulden brauchen die Kommu-
nen allerdings Personal mit entsprechender Expertise.

Die Mehrheit der Kommunen d�rfte das steigende
Zinsniveau finanziell eher belasten als entlasten. Es
ist daher zu erwarten, dass viele Kommunen nach

Bund und L�ndern rufen werden (zwecks besserer Fi-
nanzausstattung). Dabei ist allerdings zu beachten,
dass die Haushalte von Bund und L�ndern ebenfalls
unter den h�heren Zinsausgaben leiden – insbesonde-
re, zumal Bund und L�nder i.d.R. h�her verschuldet
sind als die Kommunen.28) Da die Zinsausgaben von
Bund und L�ndern laut Kassenstatistik deutlich �ber
den Zinseinnahmen liegen,29) belastet die Zinswende
Bund und L�nder st�rker als die meisten Kommunen.
Im Vordergrund steht daher die finanzielle Eigenver-
antwortung der Kommunen. Bei einem drohenden
Haushaltsdefizit m�ssen Kommunen h�here Zinsauf-
wendungen durch Konsolidierungsmaßnahmen in an-
deren Bereichen kompensieren.30)

Das neue Umsatzsteuerrecht f�r juristische Personen des �ffentlichen Rechts
verst�ndlich zum Ausdruck gebracht (Teil 3)

Begriffliche Abgrenzungen und Erl�uterungen zur Neuregelung der Umsatzbesteuerung der
�ffentlichen Hand nach § 2b UStG

Uwe Baldauf, Berlin*)

Die Neuordnung der Besteuerung der �ffentlichen Hand in § 2b UStG ruft bei vielen �ffentlich-rechtlichen Tr�-
gerk�rperschaften eine Vielzahl von Auslegungs- und Abgrenzungsfragen hervor. Um Klarstellung der komplexen
Problemfelder vor Anwendung der neuen Vorschrift ist die Finanzverwaltung bem�ht, kommt aber den notwen-
digen Erfordernissen in der Praxis nicht im ausreichenden Maße nach. Viele Ratsuchende ben�tigen daher eine
verl�ssliche Informationsquelle, um schnell und trotzdem zutreffend ein anh�ngiges Steuerproblem beurteilen
respektive l�sen zu k�nnen.

In der nachfolgenden Systematisierung werden praxisrelevante Begriffe und Abgrenzungen sowie Interpretationen
beispielhaft zusammengestellt, um den Praktikern die M�glichkeit zu er�ffnen, zielgerichtet nach L�sungsans�t-
zen zu suchen bzw. erfolgreich recherchieren zu k�nnen.

Aus einem fundierten Nachschlagwerk1) wurden verbl�ffende steuerliche Erkenntnisse und interessante R�ck-
schl�sse herausgefiltert.

Es wurden bisher die folgenden Begriffe behandelt:

Teil 1: 1. Amtshilfe; 2. Anschluss- und Benutzungszwang; 3. Beistandsleistungen; 4. Beliehene Unternehmer.2)

Teil 2: 5. Anwendungszeitraum/�bergangregelung; 6. Betrieb gewerblicher Art; 7. Delegation.3)

25) Vgl. Burth, Wertpapierschulden bleiben in Kommunen die
Ausnahme, Der Gemeindehaushalt 2023, 121.

26) Vgl. Stadt Essen, Deutsche St�dteanleihe Nr. 1 erfolgreich am
Kapitalmarkt platziert – Pressemitteilung v. 3.12.2018,
www.essen.de/meldungen/pressemeldung_1270462.de.html.

27) Vgl. Schl�ter, NRW-St�dte platzieren weitere Anleihen –
5.4.2017, www.derneuekaemmerer.de/finanzen/alternati-
ve-finanzierungen/nrw-staedte-platzieren-weitere-anlei-
hen-8714.

28) Vgl. Burth, Die Schulden von Bund, L�ndern und Kommunen
im Vergleich, Der Gemeindehaushalt 2022, 111.

29) Im 1. Halbjahr 2023 hatten die Kern- und Extrahaushalte des
Bundes Zinsausgaben von 29,2 Mrd. h und Zinseinnahmen
von 5,9 Mrd. h. In den Kern- und Extrahaushalten der L�nder
betrugen die Zinsausgaben 5,8 Mrd. h und die Zinseinnah-
men 1,1 Mrd. h.

30) Konkrete Beispiele f�r Konsolidierungsmaßnahmen finden
Kommunen z.B. in: Gn�dinger/Burth, Haushaltskonsolidie-
rung in Kommunen, 4. Auflage 2021.

*) Dipl.-Kfm. Uwe Baldauf ist als beratender Betriebswirt der �ffentlichen Hand und als Leiter der Kommun§ense-Redaktion t�tig.
Dar�ber hinaus tritt er regelm�ßig als Veranstalter spezieller Steuerfachtagungen und diverser Online-Seminare f�r �ffent-
lich-rechtliche Tr�gerk�rperschaften unter dem Label www.kommunsense.de in Erscheinung.

1) Entnommen dem umfangreichen Kommun§ense-Arbeitsordner zur Besteuerung juristischer Personen des �ffentlichen Rechts
durch Einf�hrung des neuen § 2b UStG (2b-Ordner). N�heres unter: https://kommunsense.de/wp_16/kommun%C2 %A7ense-
infothek-arbeitsordner-%C2 %A72b-ustg.

2) Siehe ZKF 2023, 246.
3) Siehe ZKF 2023, 270.
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8. Interkommunale Zusammenarbeit

F�r viele Kommunen ist die „Interkommunale Zusam-
menarbeit (IKZ)“ ein probates Mittel um Synergien
nutzen zu k�nnen. Diese Form der Kooperation zwi-
schen jPd�R hat sich daher als wichtiger Eckpfeiler
der kommunalen Aufgabenerf�llung herausgebildet.

Die IKZ findet in vielf�ltigen kommunalen Aufgaben-
bereichen statt. Dazu seien nur einige Beispiele ge-
nannt:

• der �ffentliche Personennahverkehr,

• die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,

• die Abfallbeseitigung,

• die Tourismusf�rderung und Kulturangebote.

Die IKZ kann in verschiedenen Organisationsformen
erfolgen, d.h. die Gemeinden k�nnen im Rahmen ihrer
verfassungsrechtlich garantierten Organisationshoheit
entscheiden, ob sie sich bei der gemeinsamen Wahr-
nehmung von Aufgaben der Rechtsformen des Privat-
rechts oder des �ffentlichen Rechts bedienen.

Die m�glichen Gestaltungen der IKZ werden in den
einzelnen Bundesl�ndern gesondert geregelt, wobei
die individuellen Bestimmungen inhaltlich vergleich-
bar sind. In Hessen sind die �ffentlich-rechtlichen
Formen der IKZ zum Beispiel im Gesetz �ber die Kom-
munale Gemeinschaftsarbeit (KGG) geregelt. Dort
werden die folgenden Erscheinungsformen aufge-
f�hrt:4)

• kommunale Arbeitsgemeinschaften,

• Zweckverb�nde,

• �ffentlich-rechtliche Vereinbarungen,

• kommunale Anstalten.

�hnliche Kooperationsformen k�nnen auch bei ande-
ren Einrichtungen des �ffentlichen Rechts (z.B. Kir-
chen, Hochschulen oder Landkreise) zur Anwendung
kommen.

Nach der �berholten k�rperschaftsteuerrechtlichen
Orientierung der Umsatzbesteuerung der �ffentlichen
Hand nach § 2 Abs. 3 Satz 1 UStG ging man in
Deutschland davon aus, dass zwischen jPd�R erbrach-
te Beistandsleistungen nicht umsatzsteuerpflichtig
sind, wenn diese der Aus�bung einer �berwiegenden
hoheitlichen Aufgabenerf�llung im Sinne des § 4
Abs. 5 Satz 1 KStG dienen. Dieser Beurteilung lag die
Anschauung der Finanzverwaltung zugrunde, dass
auf derartige Beistandsleistungen die Amtshilfegrund-
s�tze zur Anwendung kommen und diese somit weder
der Ertrag- noch der Umsatzbesteuerung unterlie-
gen.5)

Bei einer gemischten Erbringung von Kooperations-
leistungen einer jPd�R, die �berwiegend aus einer ho-
heitlichen T�tigkeit, aber auch aus Bet�tigungen ge-
werblicher Art bestehen k�nnen, ist aber immer zu
pr�fen, ob die wirtschaftliche Bet�tigung im Fall einer
g�nzlichen Steuerfreiheit den Wettbewerb beeintr�ch-
tigen kann. Nur wenn keine Trennung der hoheitli-
chen und wirtschaftlichen Elemente einer Kooperation
zwischen Einrichtungen des �ffentlichen Rechts m�g-
lich ist, liegt insgesamt ein Hoheitsbetrieb im Sinne
von § 4 Abs. 5 Satz 1 KStG vor, der nicht besteuert
wird.6)

Sind die T�tigkeiten aber voneinander trennbar, was
h�ufig der Fall ist, beh�lt die Bet�tigung gewerblicher
Art ihren unternehmerischen Charakter, auch wenn
sie organisatorisch mit der hoheitlichen Bet�tigung
verbunden ist.

Besondere Probleme ergaben sich aus der Rechtspre-
chung des BFH vom 10.11.2011,7) da dieses Urteil f�r
jPd�R zu erheblichen Problemen im Rahmen der bis-
her als nicht steuerbare Ums�tze erfassten Beistands-
und Kooperationsleistungen f�hrte. Daraus resultierte
die unionsrechtskonforme Anpassung der Umsatzbe-
steuerung der �ffentlichen Hand �ber die neue Rechts-
norm des § 2b UStG im Rahmen des Steuer�nderungs-
gesetzes 2015.

Bedeutung f�r die Neuregelung des § 2b UStG: Durch
die Streichung des § 2 Abs. 3 UStG in der Fassung von
2015 sind fr�here Ankn�pfungspunkte der K�rper-
schaftsteuer nicht mehr maßgeblich f�r die umsatz-
steuerliche Beurteilung. Ob eine Unternehmereigen-
schaft vorliegt, bestimmt sich nunmehr nach § 2
Abs. 1 UStG i.V.m. § 2b UStG.

Konsequenz: Die von der Finanzverwaltung gebildete
Rechtsfigur der Beistandsleistung hat umsatzsteuer-
lich keine Bedeutung mehr. Insbesondere ist irrele-
vant, ob der Leistungsaustausch zwischen Hoheitsbe-
reichen im Sinne der K�rperschaftsteuer stattfindet.
Auch die �berwiegende hoheitliche Zweckbestim-
mung gem�ß H 4.1 KStH 2022, in Ankn�pfung an § 4
Abs. 5 Satz 1 KStG, hat seine Berechtigung im unions-
orientierten Umsatzsteuerrecht verloren.

Zu beachten ist außerdem, dass bei der umsatzsteuer-
lichen Betrachtung der Kooperation von Einrichtung
des �ffentlichen Rechts zwischen einer „Aufgabende-
legation“ und einer „Aufgabenmandatierung“ diffe-
renziert werden muss.8)

Sofern jPd�R im Rahmen der IKZ auf �ffentlich-recht-
licher Grundlage handeln, k�nnen diese T�tigkeiten
nach § 2b UStG von der Besteuerung ausgenommen
werden, wenn im Sinne des § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG
keine gr�ßere Wettbewerbsverzerrung gegen�ber pri-
vaten Dritten besteht. T�tigkeiten, die auf privatrecht-
licher Grundlage ausgef�hrt werden, fallen automa-
tisch nicht unter den Anwendungsbereich des § 2b
UStG und f�hren deshalb unter den weiteren Voraus-
setzungen des § 2 Abs. 1 UStG zu einer unternehmeri-
schen T�tigkeit. Wird die Unternehmereigenschaft
nach §§ 2, 2b UStG im Rahmen der IKZ bejaht, besteht
unter den weiteren Voraussetzungen des § 1 Abs. 1
Nr. 1 UStG grunds�tzlich eine Umsatzsteuerpflicht,
es sei denn, im Einzelfall findet eine Steuerbefreiungs-
vorschrift Anwendung (z.B. § 4 Nr. 29 UStG).

Bei der bereichsspezifischen Beurteilung der IKZ
durch das BMF9) zeichnet sich eine deutlich restriktive

4) OFD Frankfurt/M. v. 4.2.2020, S 7107 A-005-St 110.2, MwStR
2022, 486.

5) Es wird auf die detaillierten Ausf�hrungen zu den Begriffen
„Amtshilfe“ und „Beistandsleistungen“ (ZKF 2023, 246) in-
nerhalb der mehrteiligen ZKF-Abhandlung verwiesen.

6) Vgl. M�rtens in Gosch, KStG (Kommentar), 4. Aufl. (2020), § 4
KStG Rz. 111.

7) BFH v. 10.11.2011, V R 41/10, BStBl II 2017, 869.
8) Es wird auf die detaillierten Ausf�hrungen zu den Begriffen

„Delegation“ und „Mandatierung“ innerhalb der mehrteili-
gen ZKF-Abhandlung verwiesen.

9) Vgl. BMF-Antwortschreiben an die KommSpV v. 20.2.2020,
III C 2-S 7107/19/10009:003.
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Haltung ab, da die Handlungen des Bundesfinanzmi-
nisteriums durch einen wettbewerbsorientierten Auf-
passer aus Br�ssel beeinflusst werden.

Dazu einige Beispiele:

• Erbringen interkommunale Rechenzentren Leistun-
gen, die gleichartig im Wettbewerb auch von priva-
ten Dritten erbracht werden k�nnen, w�rde die
Nichtbesteuerung dieser Leistungen zu gr�ßeren
Wettbewerbsverzerrungen f�hren. Daher ist regel-
m�ßig von einer Unternehmereigenschaft auszuge-
hen.

• Die Aufbereitung und Bereitstellung von Informa-
tionen f�r den B�rger durch interkommunale Call-
center sowie den D115-Verbund ist auch privaten
Anbietern m�glich. Daher ist regelm�ßig von einer
Unternehmereigenschaft auszugehen.

• F�r die Wahrnehmung wesentlicher Teilaufgaben
f�r eine andere jPd�R in den Bereichen der Abwas-
serbeseitigung und Abfallentsorgung gilt folgen-
des: Wenn die Voraussetzungen des § 2b Abs. 1
Satz 1 UStG vorliegen, f�hrt die Wahrnehmung von
(Teil-)Aufgaben einer jPd�R f�r eine andere jPd�R
zur Steuerbarkeit, wenn gr�ßere Wettbewerbsver-
zerrungen zu Lasten privater Dritter vorliegen. Eine
entgeltliche befreiende Aufgaben�bertragung auf
der Grundlage einer �ffentlich-rechtlichen Sonder-
regelung in �ffentlich-rechtlicher Handlungsform
und im Rahmen �ffentlicher Gewalt an eine andere
jPd�R f�hrt zum Ausschluss der Unternehmereigen-
schaft, wenn die �bertragung auf Private gesetzlich
ausgeschlossen ist (z.B. die Entsorgung von Abf�l-
len aus privaten Haushaltungen nach § 20 KrWG).
Davon zu unterscheiden ist die von privaten Unter-
nehmern gestattete Erbringung von Vorleistungen
an die zur Entsorgung verpflichtete jPd�R zum
Zweck der Durchf�hrung der Abfallentsorgung
(§ 22 KrWG).10)

• Werden jPd�R von anderen jPd�R mit der Durchf�h-
rung von hoheitlichen Aufgaben in G�nze beauf-
tragt (z.B. Abwasserbeseitigung oder Hausm�llent-
sorgung), k�nnen die Voraussetzungen des § 2b
Abs. 3 Nr. 2 UStG erf�llt sein, soweit m�gliche wett-
bewerbsrelevante Aspekte auszuschließen sind.11)

• Die �bernahme von T�tigkeiten f�r kreisangeh�ri-
ge Gemeinden als Ausfluss der gesetzlich zugewie-
senen Ausgleichs- und Erg�nzungsaufgabe der
Landkreise ist nur dann umsatzsteuerrechtlich rele-
vant, wenn die Landkreise hierf�r Kostenerstattun-
gen oder �hnliche Entgelte erhalten und damit von
einem Leistungsaustausch auszugehen ist. In die-
sem Fall entfaltet der Landkreis regelm�ßig eine un-
ternehmerische T�tigkeit i.S.v. § 2 Abs. 1 UStG, wo-
bei die T�tigkeit nur dann �ber § 2b UStG von der
Unternehmereigenschaft ausgenommen ist, wenn
sie auf �ffentlich-rechtlicher Grundlage in �ffent-
lich-rechtlicher Handlungsform ausge�bt wird und
zudem keine Wettbewerbssituation besteht (z.B.
bei einem gesetzlichen Wettbewerbsausschluss
i.S.v. § 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG). Dies ist im Einzelfall
zu pr�fen.

Außerdem weist das BMF in seinem Schreiben vom
14.11.201912) explizit darauf hin, dass Leistungs-
bestandteile zwischen jPd�R die verwaltungsunter-

st�tzende Hilfsleistungen darstellen (z.B. Geb�uderei-
nigung, Gr�npflegearbeiten, Neubau- und Sanie-
rungsmaßnahmen an Straßen und Geb�uden sowie
unterst�tzende IT-Dienstleistungen) keine spezifisch
�ffentlichen Interessen im Sinne des § 2b Abs. 3 Nr. 2
UStG erf�llen. Eine Nichtbesteuerung dieser Leistun-
gen im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen jPd�R
h�tte deutliche Wettbewerbsverzerrungen zur Folge,
soweit es privaten Unternehmern tats�chlich m�glich
sein sollte, vergleichbare Leistungen zu erbringen.

Kommunen m�ssen aus Sicht des BMF f�r ihre T�tig-
keiten im Rahmen einer IKZ nach § 2b Abs. 3 Nr. 2
UStG (einzelfallbezogen) eine Wettbewerbsbeurtei-
lung (in den Bereichen Marktrelevanz nach Art der
Leistung, marktrechtlich relevante Rahmenbedingun-
gen, r�umliche Marktrelevanz, gr�ßere Wettbewerbs-
verzerrungen) vornehmen, um festzustellen, ob Leis-
tungen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes steuerbar
bzw. nichtsteuerbar sind. Aufgrund des BMF-Schrei-
bens vom 14.11.2019 d�rfte der Nachweis, bei
Leistungsvereinbarungen deutliche Wettbewerbsver-
zerrungen auszuschließen, aber nur in seltenen Aus-
nahmef�llen gelingen. Die nichtsteuerbaren T�tigkei-
ten im Rahmen einer IKZ werden sich daher im
Wesentlichen auf Kooperationsleistungen im Sinne
von § 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG beschr�nken, die auf-
grund einer gesetzlichen Bestimmung nur von jPd�R
im Rahmen �ffentlicher Gewalt erbracht werden d�r-
fen.13)

Die aktuellen Ver�ffentlichungen zur bereichsspezifi-
schen Betrachtung der IKZ aus den Landesfinanzver-
waltungen (FinMin, LfSt, OFD) sind mit wohlwollen-
den Auslegungen und Interpretationen bem�ht,
negative Folgen der Neuregelung des § 2b UStG auf
das hilfreiche Institut der IKZ abzuwenden.

Hinsichtlich der aufgetretenen Probleme bei den kom-
munalen Bauh�fen wurde beispielsweise seitens des
Bundes und der L�nder entschieden, dass eine Wett-
bewerbssituation und damit verbunden eine umsatz-
steuerrechtliche Relevanz ausgeschlossen werden
kann, wenn nach dem Kommunalrecht des jeweiligen
Landes eine umfassende �bertragung der Aufgaben
eines kommunalen Bauhofs oder vergleichbarer Ein-
richtungen auf einen privatrechtlichen Unternehmer
mit befreiender Wirkung ausgeschlossen ist. Gleich-
zeitig wurde es als erforderlich angesehen, dass privat-
rechtliche Unternehmer in dem entsprechenden Be-
reich durch Auftragsvergaben einer Kommune nur
einzelne, ausgew�hlte Leistungen auf vertraglicher
Grundlage – nicht aber das „Gesamtpaket“ der Aufga-
ben eines Bauhofs – erbringen k�nnen.14)

Hinweis: Aufgrund der notwendigen t�tigkeitsbezo-
genen Betrachtungsweise von gemischten Kooperati-
onsleistungen durch die unionsorientierte Neu-

10) Vgl. BMF v. 16.12.2016, III C 2-S 7107/16/10001, BStBl I 2016,
1451, Rz. 25.

11) Vgl. BMF v. 14.11.2019, III C 2-S 7107/19/10005:011, BStBl I
2019, 1140.

12) BMF v. 14.11.2019, III C 2-S 7107/19/10005:011, BStBl I 2019,
1140.

13) Vgl. Wiedemann, Gesch�ftsbericht 2019 des Bayerischen
Kommunalen Pr�fungsverbandes, 120.

14) Vgl. hierzu die aktuellen Verf�gungen FM Schleswig-
Holstein v. 1.8.2022, VI 3510, S 7107-001, UR 2022, 708; LfSt
Rheinland-Pfalz v. 4.4.2022, S 7107 A-St 44 4, UR 2022, 555;
LfSt Bayern v. 18.6.2021, S 7107.2.1-36/8 St 33.
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regelung des § 2b UStG ist diese Auslegung der Fi-
nanzverwaltung meines Erachtens als zweifelhafter
L�sungsversuch zu werten, zumal sich das Unions-
recht nicht von kommunalrechtlichen Sonderregelun-
gen beeinflussen l�sst. Nur wenn die wirtschaftliche
Bet�tigung unl�sbar mit einem hoheitlichen Bauhof
verbunden w�re, liegt eine einheitliche, insgesamt als
hoheitlich (nichtunternehmerisch) zu beurteilende T�-
tigkeit vor. Hoheitliche und wirtschaftliche Bet�tigun-
gen greifen dann so ineinander �ber, dass eine genaue
Abgrenzung nicht m�glich und nicht zumutbar w�re.
In der Rechtsprechung werden allerdings T�tigkeiten
h�ufig als trennbar beurteilt.15)

Auch die Finanzministerkonferenz sowie die Abtei-
lungsleiter/-innen (Steuer) der obersten Finanzbe-
h�rden des Bundes und der L�nder haben mehrfach
die bundesweite Problematik der unionsorientierten
Neuregelung festgestellt und die Nutzung vorhande-
ner Gestaltungsspielr�ume im Rahmen der (uni-
ons-)rechtlichen M�glichkeiten als sinnvoll und not-
wendig erachtet. Allerdings wurde festgestellt, dass
es hierf�r nur sehr eingeschr�nkt Spielr�ume bei der
Auslegung des § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG gibt, zumal die
EU-Kommission auf eine unionsrechtskonforme Um-
satzbesteuerung der �ffentlichen Hand in Deutschland
achtet.

Dar�ber hinaus muss beachtet werden, dass eine ex-
tensive Verlagerung auf den § 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG
nur in speziellen Einzelf�llen weiterhelfen kann, um
eine gr�ßere Wettbewerbsverzerrung von Kooperati-
onsleistungen, und damit verbunden eine steuerbare
unternehmerische T�tigkeit, zu vermeiden.16) Wesent-
liche Voraussetzung ist hierbei, dass sich die Zusam-
menarbeit von jPd�R auf Leistungen bezieht, die auf-
grund gesetzlicher Bestimmungen nur von einer jPd�R
erbracht werden d�rfen.

9. Janusk�pfige Einrichtung

Janusk�pfige Einrichtungen sind Stellen der �ffentli-
chen Verwaltung, die zu verschiedenen jPd�R geh�ren
(z.B. einerseits zur Gebietsk�rperschaft Land und an-
dererseits zu einer eigenst�ndigen K�rperschaft des
�ffentlichen Rechts) bzw. auch selbst jPd�R sind.17)

„Geh�ren“ ist dabei in dem Sinne zu verstehen, dass
die Einrichtungen als unmittelbarer (nicht nur mittel-
barer) Teil der betreffenden jPd�R t�tig sind.

Wichtig: Janusk�pfige Einrichtungen werden um-
satzsteuerlich f�r getrennte Unternehmen t�tig. Ent-
sprechend m�ssen getrennte Umsatzsteuererkl�run-
gen festgestellt und eigereicht werden.

Das Landratsamt (LRA) hat eine Art Doppelfunktion
zu erf�llen, bestehend aus der Verwaltungsbeh�rde
der kommunalen Gebietsk�rperschaft Landkreis (sog.
„Kreisbeh�rde“) und der unteren staatlichen Verwal-
tungsbeh�rde, dem staatlichen LRA (sog. „Kreisver-
waltungsbeh�rde“). Die Erledigung der Aufgaben
des Landkreises erfolgt durch das LRA, je nachdem
als eigene oder �bertragene Angelegenheiten. Bei Er-
f�llung reiner Staatsaufgaben ist das LRA als untere
staatliche Verwaltungsbeh�rde t�tig.

Im Rahmen des eigenen und des �bertragenen Wir-
kungskreises handelt das LRA als Kreisbeh�rde. Un-
ternehmer im Sinne von § 2 bzw. § 2b UStG ist f�r die

Aufgaben des eigenen und des �bertragenen Wir-
kungskreises der Landkreis. Wird das LRA hingegen
als Staatsbeh�rde t�tig, wird das LRA als Vertreterin
der jeweiligen Landesregierung unternehmerisch im
Sinne von § 2 bzw. § 2b UStG t�tig.

Den Landkreisen stehen Finanzzuweisungen als Er-
satz des Verwaltungsaufwands f�r die Aufgaben des
jeweils �bertragenen Wirkungskreises und f�r die
Staatsbeh�rde LRA zu. Sowohl die Finanzzuweisun-
gen f�r die Aufgaben des �bertragenen Wirkungskrei-
ses als auch der Ersatz des Verwaltungsaufwands f�r
die Staatsbeh�rde sowie sonstige hierf�r �berlassene
Aufkommen unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

Nicht finanziell auszugleichende Personalzuweisun-
gen zwischen dem staatlichen und dem kommunalen
Bereich unterliegen mangels Entgelt regelm�ßig nicht
der Umsatzsteuer (z.B. kommunale Beamte werden zur
Bew�ltigung der Covid-19-Krise im staatlichen Ge-
sundheitsamt eingesetzt). Dagegen k�nnen Leistun-
gen zwischen staatlichem und kommunalem Bereich,
die zu Verrechnungen zwischen dem staatlichen und
dem kommunalen Haushalt f�hren, der Umsatzsteuer
unterliegen.

Steuerliche Erfassung: Das LRA ist sowohl in seiner
Eigenschaft als Kreisbeh�rde (Steuerpflichtiger ist der
Landkreis) als auch als Staatsbeh�rde (Steuerpflichti-
ger ist das jeweilige Bundesland) steuerlich zu er-
fassen. Das LRA ben�tigt zwei Steuernummern und
muss bei Vorliegen einer unternehmerischen T�tigkeit
f�r beide Bereiche Umsatzsteuervoranmeldungen bzw.
eine Jahreserkl�rung abgeben.

Wichtig: Die Neuregelung zur dezentralen Erfassung
einzelner Organisationseinheiten im Sinne von § 18
Abs. 4f und 4g UStG muss beachtet werden.18)

Zeitliche Anwendung: Bez�glich des staatlichen Teils
gelten die besonderen Grunds�tze zur umsatzsteuerli-
chen Beurteilung der Leistungen bereits ab dem
1.1.2023. Bez�glich des kommunalen Teils gelten die
speziellen umsatzsteuerlichen Grunds�tze ab dem
Zeitpunkt, ab dem das Landratsamt den § 2b UStG an-
wendet (sp�testens ab 1.1.2025).

10. Juristische Person des �ffentlichen Rechts

Juristische Personen des �ffentlichen Rechts (jPd�R)
sind Rechtsgebilde, die in gleicher Weise wie juristi-
sche Personen des privaten Rechts (z.B. eingetragener
Verein, GmbH) mit eigener Rechtspers�nlichkeit aus-
gestattet sind, ihre Rechtsf�higkeit jedoch auf der
Grundlage des �ffentlichen Rechts durch Gesetz bzw.
Verleihung erlangt haben.19) Die �ffentlich-rechtliche

15) Vgl. Radeisen, Praktiker-Lexikon Umsatzsteuer, 14. Aufl.
(2023), 299.

16) Vgl. hierzu besonders zwei Verf�gungen des LfSt Bayern v.
15.2.2023, S 7107.2.1-52/14 St33 (zur Abwasserbeseitigung),
ZKF 2023, 131 und S 7107.1.1-30/4 St33 (zur �bertragung
kommunaler Pflichtaufgaben), ZKF 2023, 81.

17) Vgl. FM Schleswig-Holstein v. 1.1.2022, VI 3510-S 7107-001,
UR 2022, 269.

18) Dazu ausf�hrlich: BMF-Anwendungsschreiben v. 22.5.2023,
III C 2-S 7107/19/10002:004, BStBl I 2023, 803. Außerdem
wird auf die detaillierten Ausf�hrungen zum Begriff „Organi-
sationseinheiten von jPd�R“ in Rahmen der mehrteiligen
ZKF-Abhandlung verwiesen.

19) Vgl. BFH v. 1.3.1951, I 52/50 U, BStBl II 1951, 120.
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Rechtsnatur kann sich aus Bundes- oder Landesrecht
ergeben.

Die jPd�R als Tr�ger der �ffentlichen Verwaltung kann
als K�rperschaft, Anstalt oder Stiftung konstituiert
werden. Im Sinne von § 2b Abs. 1 UStG sind das insbe-
sondere: 21)

K�rperschaften des �ffentlichen Rechts (Kd�R):

• Gebietsk�rperschaften (z.B. Bund, L�nder, Kreise,
Gemeinden, St�dte)

• Personalk�rperschaften (z.B. IHK, HdwK, Innungen,
Universit�ten)

• Verbandsk�rperschaften (z.B. Zweckverb�nde)

• Religionsgesellschaften (z.B. Di�zesen, Bist�mer,
Kirchengemeinden)

Anstalten des �ffentlichen Rechts (A�R):

• Sparkassen und Rundfunkanstalten

• Sonstige A�Rs (z.B. Universit�tsklinika)

Stiftungen des �ffentlichen Rechts:

• Landes- oder Kommunalstiftungen (z.B. Stiftung
Preußischer Kulturbesitz)

• Kirchliche Stiftungen (z.B. Heilig-Kreuz-Stiftung)

JPd�R sind grunds�tzlich als juristische Personen un-
ternehmerf�hig. Sie k�nnen, m�ssen aber nicht Unter-
nehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetzes sein. Nur
dann, wenn sie Bet�tigungen gewerblicher Art aus-
�ben, k�nnen sie Unternehmereigenschaft erlangen,
die sich aus den allgemeinen Voraussetzungen des
Umsatzsteuergesetzes ergeben.

Bisher war die Unternehmereigenschaft f�r jPd�R in
§ 2 Abs. 3 UStG a.F. geregelt. Um die unionsrechtli-
chen Vorgaben gem�ß Art. 13 MwStSystRL zu erf�llen
und um die Problematik aus der richtlinienkonformen
Auslegung der BFH-Rechtsprechung umzusetzen, ist

Beispiel: Landrats�mter in Bayern20)

20) LfSt Bayern v. 12.9.2022, S 7107.2.1-23/20 St 33, UR 2022, 820.
21) Vgl. BMF v. 16.12.2016, BStBl I 2016, 1451, Rz. 3.
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zum 1.1.2016 der § 2 Abs. 3 UStG aufgehoben und durch
die Neuregelung des § 2b UStG ersetzt worden. Aller-
dingsgiltnach§ 27Abs. 22Satz 2UStGdieNeuregelung
erst f�r die Ums�tze, die nach dem 31.12.2016 ausgef�hrt
wurden. Dar�ber hinaus haben jPd�R f�r alle bis zum
31.12.202422) ausgef�hrten Ums�tze noch die M�glich-
keit, den § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden
Fassung anzuwenden (�bergangsregelung).

Werden jPd�R nach § 2 Abs. 1 UStG t�tig, werden sie
grunds�tzlich als Unternehmer angesehen, wenn sie
selbst�ndig eine nachhaltige T�tigkeit zur Erzielung
von Einnahmen aus�ben. Sind jPd�R danach wirt-
schaftlich t�tig, gelten sie jedoch dann nicht als Unter-
nehmer, soweit sie T�tigkeiten im Rahmen der �ffent-

lichen Gewalt gem�ß § 2b Abs. 1 Satz 1 UStG
aus�ben. Dies gilt nicht, sofern eine Behandlung der
jPd�R als Nichtunternehmer im Hinblick auf diese T�-
tigkeit zu gr�ßeren Wettbewerbsverzerrungen im Sin-
ne von § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG f�hren w�rde.

Wichtig: Die Neuregelung des § 2b UStG gilt grund-
s�tzlich nur f�r jPd�R, um deren m�gliche Unterneh-
mereigenschaft zu bestimmen.

– Der Beitrag wird fortgesetzt –

ZKF-Gemeinde als Steuerschuldner

Umsatzsteuerliche Behandlung von Parkraum-
bewirtschaftungsvertr�gen

BMF, Schreiben vom 15.12.2023, III C 2-S 7100/19/
10004:005.

Nach Er�rterung mit den obersten Finanzbeh�rden der
L�nder gilt f�r die umsatzsteuerliche Behandlung von
Parkraumbewirtschaftungsvertr�gen Folgendes:

I. Grunds�tze des EuGH-Urteils vom 20.1.2022,
C-90/20

(1) Mit Urteil vom 20.1.2022, C-90/20, Apcoa Parking
Danmark, entschied der EuGH, dass die Kontrollgeb�h-
ren, die eine mit dem Betrieb privater Parkpl�tze betrau-
te Gesellschaft des Privatrechts in dem Fall erhebt, dass
Kraftfahrer die allgemeinen Nutzungsbedingungen f�r
diese Parkpl�tze nicht beachten, als Gegenleistung f�r
eine Dienstleistung anzusehen sind, die im Sinne von
Art. 2 Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 2006/112/EG des
Rates vom 28.11.2006 �ber das gemeinsame Mehrwert-
steuersystem gegen Entgelt erbracht wird und als solche
der Mehrwertsteuer unterliegt.

(2) Zur Begr�ndung dieser Entscheidung f�hrte der
EuGH im Wesentlichen zum einen aus, dass durch das
Parken auf einem bestimmten Parkplatz ein Rechtsver-
h�ltnis zwischen der Verwalterin der Parkfl�che und
dem Kraftfahrer, der diesen Parkplatz benutzt hat, ent-
stehe. Die Parteien �bernehmen im Rahmen dieses
Rechtsverh�ltnisses Rechte und Pflichten gem�ß den
Allgemeinen Gesch�ftsbedingungen f�r die Nutzung
der betreffenden Parkfl�chen. Hierzu geh�ren insbeson-
dere die Bereitstellung eines Parkplatzes durch die Ver-
walterin der Parkfl�che, die in Absprache mit dem
Grundst�ckseigent�mer einen Parkplatz auf einem Pri-
vatgel�nde betreibt, und die Verpflichtung des betref-
fenden Kraftfahrers, neben den Parkgeb�hren bei
etwaiger Nichteinhaltung dieser Allgemeinen Ge-
sch�ftsbedingungen die Kontrollgeb�hren wegen vor-
schriftswidrigen Parkens zu zahlen.

(3) Zum anderen stellte er fest, dass die vom Dienstleis-
tungserbringer empfangene Verg�tung den tats�chli-

chen Gegenwert f�r die dem Leistungsempf�nger er-
brachte Dienstleistung darstelle. Die Kontrollgeb�hren
weisen einen unmittelbaren Zusammenhang mit der
Parkdienstleistung auf und k�nnen mithin als integra-
ler Bestandteil des Gesamtbetrags angesehen werden,
den ein Kraftfahrer zahlen muss, wenn er sich daf�r
entscheidet, sein Fahrzeug auf einer der von dieser
Gesellschaft verwalteten Parkfl�che abzustellen. Au-
ßerdem entspreche die H�he der Kontrollgeb�hr der
Deckung eines Teils der Kosten, die mit der Erbrin-
gung der Dienstleistungen verbunden sind.

II. �nderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

(4) Im Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom
1.10.20101) der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom
30.11.20232) ge�ndert worden ist, wird in Abschnitt 1.3
nach Abs. 16a folgender Abs. 16b angef�gt:

„(16b) Kontrollgeb�hren, die ein mit dem Betrieb pri-
vater Parkpl�tze betrauter Unternehmer von den Nut-
zern der Parkpl�tze f�r die Nichtbeachtung der allge-
meinen Nutzungsbedingungen dieser Parkpl�tze
erhebt, stellen eine Verg�tung f�r die Erbringung ei-
ner entgeltlichen Dienstleistung im Sinne des § 1
Abs. 1 Nr. 1 UStG vom Unternehmer an die Parkplatz-
nutzer dar (vgl. EuGH-Urteil vom 20.1.2022, C-90/20,
BStBl II 2023, 1118).“

III. Anwendungsregelung

(5) Die Grunds�tze dieses Schreibens sind in allen of-
fenen F�llen anzuwenden.

(6) Es wird jedoch nicht beanstandet, wenn der leistende
Unternehmer bei der bis zum 15.12.2023 eingegangenen
Zahlung von einem echten Schadensersatz ausgeht.

Schlussbestimmungen

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I ver-
�ffentlicht.

22) Die �bergangsregelung war urspr�nglich bis zum 31.12.2020
befristet, ist aber 2020 und 2022 noch jeweils um zwei Jahre
bis (derzeit) zum 31.12.2024 gem�ß § 27 Abs. 22a UStG ver-
l�ngert worden.

1) BStBl I 2010, 846.
2) BMF v. 30.11.2023, III C 2-S 7220/22/10002:013, BStBl I 2023,

2085.
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ZKF-Rechtsprechung

Grundsteuer

Ernstliche Zweifel an der Rechtm�ßigkeit der
Grundsteuerwertfeststellung im sog. Bundes-
modell

FG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 23.11.2023,
4 V 1295/23 – Beschwerde eingelegt
(Az. des BFH: II B 78/23 (AdV)).

1. Der Rechtsschutz gegen Grundsteuerwertbeschei-
de auf den 1.1.2022 wird umfassend durch die Finanz-
gerichten gew�hrt. Der Finanzrechtsweg ist dabei f�r
alle maßgeblichen Rechtsfragen, auch bez�glich der
Einw�nde gegen die bewertungsrelevanten Boden-
richtwerte er�ffnet, ohne dass es insofern einer Klage
zu den Verwaltungsgerichten bed�rfte.

2. Die Bewertungsregeln der §§ 218 ff. BewG sind
verfassungskonform dahingehend auszulegen, dass
Steuerpflichtige einen unter dem typisierten Grund-
steuerwert liegenden niedrigeren Grundst�ckswert
nachweisen k�nnen.

3. F�r den Nachweis eines niedrigeren Grundst�cks-
werts ist kein zwingendes Wertgutachten erforderlich.

4. Es bestehen bereits deshalb ernstliche Zweifel an
der gesetzlich geforderten Unabh�ngigkeit der rhein-
land-pf�lzischen Gutachteraussch�sse, weil es nach
der rheinland-pf�lzischen Gutachterausschussver-
ordnung m�glich ist, dass der Vorsitzende des Gut-
achterausschusses durch die Auswahl der Mitglieder
nach Anzahl und konkreter Besetzung Einfluss neh-
men kann.

5. Es bestehen f�r die rheinland-pf�lzischen Gutach-
teraussch�sse ernstliche Zweifel an der gesetzlich ge-
forderten Unabh�ngigkeit auch bez�glich des f�r die
Bodenrichtwertermittlung zwingend im Gutachter-
ausschuss mitwirkenden Bediensteten der Finanzver-
waltung, weil die Finanzverwaltung dessen T�tigkeit
im Bereich der Grundst�cksbewertung jederzeit be-
enden und damit sein automatisches Ausscheiden
aus dem Gutachterausschuss bewirken kann.

6. Es bestehen ernstliche Zweifel an der Vollst�ndig-
keit der f�r die Ermittlung der Bodenrichtwerte not-
wendigen Datengrundlage, weil in den Kaufpreis-
sammlungen der Gutachteraussch�sse erhebliche
Datenl�cken bestehen k�nnten. Daher sind erhebli-
che Verzerrungen bei der Ermittlung der Bodenricht-
werte zu bef�rchten.

7. Es bestehen ernstliche Zweifel daran, dass die neu-
en Bewertungsvorschriften der §§ 218 ff. BewG zu
einer aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleiteten realit�ts- und
relationsgerechten Grundst�cksbewertung f�hren.

8. Aus den Regelungen des GrStG sowie der §§ 218 ff.
BewG ist der Belastungsgrund der Grundsteuer nach
dem Grundsteuer-Reformgesetz nicht eindeutig er-
kennbar.

9. Die große Zahl gesetzlicher Typisierungen und
Pauschalierungen in den §§ 243 ff. BewG und eine na-
hezu vollst�ndige Vernachl�ssigung aller individuel-

len Umst�nde der konkret bewerteten Grundst�cke
f�hrt zu gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden Wert-
verzerrungen f�r den gesamten Kernbereich der
Grundsteuerwertermittlung.

10. Es bestehen ernstliche Zweifel an der Vereinbar-
keit der §§ 243 ff. BewG mit Art. 3 Abs. 1 GG, weil ein
gleichheitswidriges Vollzugsdefizit bei der Ermitt-
lung der Bodenrichtwerte besteht. Den Gutachteraus-
sch�ssen stehen nur unzureichende rechtliche Instru-
mente zur effektiven Sachverhaltsermittlung sowie
zur �berpr�fung der Angaben von Grundst�cksei-
gent�mern zur Verf�gung, die f�r die Ermittlung der
Bodenrichtwerte aber erforderlich w�ren.

Aus den Gr�nden:1)

Bei der im Verfahren des einstweiligen Rechtsschut-
zes gebotenen summarischen Rechtm�ßigkeitspr�-
fung hinsichtlich des einfachen Rechts sowie des Ver-
fassungsrechts (dazu Gliederungspunkt 1.) hatte das
Gericht zu ber�cksichtigen, dass sich in den §§ 218 ff.
BewG drei verschiedene Arten bewertungsrelevanter
Tatbestandsmerkmale unterscheiden lassen: So gr�n-
det sich der Grundsteuerwert neben auslegungsf�hi-
gen Rechtsbegriffen bzw. Tatbestandsmerkmalen auf
weitere Bemessungsgrundlagen des Grundsteuer-
werts wie die Bodenrichtwerte, die durch außerhalb
der Finanzverwaltung stehende Gutachteraussch�sse
ermittelt werden, sowie auf gesetzlich typisierte Be-
rechnungselemente (dazu Gliederungspunkt 2.).

Diese Differenzierung wirkt sich in erheblichem Um-
fang auf die Pr�fungskompetenzen des Finanzgerichts
aus. Denn w�hrend das Gericht bez�glich der aus-
legungsf�higen Rechtsbegriffe bzw. Tatbestands-
merkmale zu einer uneingeschr�nkten �berpr�fung
berechtigt ist, kommt ihm bez�glich der Bodenricht-
werte (nur) eine �berpr�fung bez�glich des �ußeren
Zustandekommens und hinsichtlich der typisierten Be-
steuerungsgrundlagen zumindest eine �berpr�fung
hinsichtlich der Verfassungsm�ßigkeit zu (dazu Glie-
derungspunkt 3.).

Ausgehend von diesen Maßst�ben hat das erkennende
Gericht bereits ernstliche Zweifel an der einfachrecht-
lichen Rechtm�ßigkeit des verfahrensgegenst�ndli-
chen Grundsteuerwertbescheids, die sich in verfah-
rensrechtlicher wie in tats�chlicher Hinsicht auf das
Zustandekommen des Bodenrichtwerts als einer we-
sentlichen Berechnungsgrundlage beziehen. Daneben
richten sich die Zweifel auf den unterbliebenen einzel-
fallbezogenen Ansatz eines niedrigeren Werts, weil
der tats�chliche Wert in extremem Umfang unter dem
gesetzlich typisierten Grundsteuerwert liegen d�rfte
(dazu Gliederungspunkt 4.).

Unabh�ngig davon hat das erkennende Gericht auch
ernstliche Zweifel an der Verfassungsm�ßigkeit der
zugrundeliegenden Bewertungsvorschriften, nament-
lich aus mehreren voneinander unabh�ngigen Gr�n-
den daran, dass die materiell-rechtlichen Bewertungs-

1) Aus Platzgr�nden beschr�nkt sich der Abdruck hier auf die
Zweifel an der Verfassungsm�ßigkeit der Bewertungsvor-
schriften [Anm. d. Red.].
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regelungen der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der
§§ 243 ff. BewG zu einer realit�ts- und relationsgerech-
ten Grundst�cksbewertung f�hren. Hinzu treten ernst-
liche Zweifel an einem gleichheitsgerechten Vollzug
der Regelungen, die zu einer gleichheitsgerechten Be-
wertung von Grundst�cken f�hren sollen (dazu Glie-
derungspunkt 5.). [...]

5. Neben den Zweifeln an der Vereinbarkeit des ange-
griffenen Grundsteuerwertbescheids mit einfachrecht-
lichen Rechtsvorschriften hat das erkennende Gericht
auch ernstliche Zweifel an der Verfassungsm�ßigkeit
der zugrunde liegenden Bewertungsvorschriften.

Ausgehend von den f�r das Grundsteuer- und Bewer-
tungsrecht geltenden, aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleite-
ten Verfassungsrechtsmaßst�ben (dazu Gliederungs-
punkt a)), hat das Gericht bereits ernstliche Zweifel
daran, dass die materiell-rechtlichen Bewertungsrege-
lungen der §§ 218 ff. BewG und insbesondere der
§§ 243 ff. BewG zu einer realit�ts- und relationsgerech-
ten Grundst�cksbewertung f�hren (dazu Gliederungs-
punkt b)). Hinzu treten ernstliche Zweifel an einem
gleichheitsgerechten Vollzug der Regelungen, die zu
einer gleichheitsgerechten Bewertung von Grundst�-
cken f�hren sollen (dazu Gliederungspunkt c)).

a) Dem Steuergesetzgeber bel�sst Art. 3 Abs. 1 GG bei
der Auswahl des Steuergegenstands ebenso wie bei
der Bestimmung des Steuersatzes einen weitreichen-
den Entscheidungsspielraum. Der Gleichheitssatz
bindet ihn aber an den Grundsatz der Steuergerechtig-
keit, der gebietet, die Belastung an der wirtschaftli-
chen Leistungsf�higkeit und am Folgerichtigkeitsprin-
zip auszurichten. Zudem gebietet der Grundsatz der
Lastengleichheit, dass Steuerpflichtige durch ein Steu-
ergesetz rechtlich und tats�chlich gleichm�ßig belastet
werden. Im Steuerrecht muss daher darauf abgezielt
werden, Steuerpflichtige bei gleicher Leistungsf�hig-
keit auch gleich hoch zu besteuern (horizontale Steu-
ergerechtigkeit), w�hrend (in vertikaler Richtung) die
Besteuerung h�herer Einkommen im Vergleich mit der
Steuerbelastung niedriger Einkommen dem Gerech-
tigkeitsgebot gen�gen muss; Ausnahmen von einer
belastungsgleichen Ausgestaltung bed�rfen eines be-
sonderen sachlichen Grundes, der die Ungleichbe-
handlung nach Art und Ausmaß zu rechtfertigen ver-
mag.2)

aa) Art. 3 Abs. 1 GG verlangt dabei stets auch eine
gleichheitsgerechte Ausgestaltung der Bemessungs-
grundlage einer Steuer. Die Bemessungsgrundlage
muss, um die gleichm�ßige Belastung der Steuer-
pflichtigen zu gew�hrleisten, so gew�hlt und ihre Er-
fassung so ausgestaltet sein, dass sie den mit der Steu-
er verfolgten Belastungsgrund in der Relation der
Wirtschaftsg�ter zueinander realit�tsgerecht abbildet.
[...]

b) Ausgehend von diesen Maßst�ben, hat das erken-
nende Gericht bereits deshalb erhebliche Zweifel an
der Verfassungsrechtm�ßigkeit der Bewertungsvor-
schriften gem�ß §§ 218 ff. BewG, weil sich weder aus
diesen noch aus den Vorschriften des GrStG der steu-
erliche Belastungsgrund der Grundsteuer entnehmen
l�sst, an dem dann die maßgeblich zur Feststellung
der grundsteuerlichen Bemessungsgrundlage dienen-
den Bewertungsvorschriften gemessen werden k�n-
nen (dazu Gliederungspunkt aa)).

Ungeachtet der dadurch ausgel�sten Problematik, den
Folgerichtigkeitsmaßstab nicht konsequent an eine
Belastungsgrundentscheidung anlegen zu k�nnen,
hat das Gericht auch erhebliche Zweifel daran, dass
die verfahrensgegenst�ndlichen Vorschriften der
§§ 218 ff. BewG grunds�tzlich geeignet sind, zu einer
realit�ts- und relationsgerechten Grundst�cksbewer-
tung zu f�hren (dazu Gliederungspunkt bb)).

aa) Das Gericht kann der gegenw�rtigen Ausgestal-
tung des verfahrensgegenst�ndlichen Grundsteuer-
und Bewertungsrechts bereits keinen klaren Belas-
tungsgrund entnehmen.

(1) Ausweislich der Gesetzesbegr�ndung kn�pft die
Belastungsentscheidung des Grundsteuerrechts „auch
k�nftig an das Innehaben von Grundbesitz in Form
von land- und forstwirtschaftlichem Verm�gen oder
Grundverm�gen an und wird durch den Charakter
einer Sollertragsteuer gepr�gt“. Die Ausgestaltung
der Grundsteuer ohne Ber�cksichtigung der jeweils
pers�nlichen Verh�ltnisse und der subjektiven Leis-
tungsf�higkeit des Steuerschuldners soll den Steuer-
pflichtigen zu einer ertragsbringenden Nutzung seines
Grundbesitzes anhalten. Die mit dem Grundbesitz ver-
mittelte M�glichkeit einer ertragsbringenden Nutzung
vermittele eine objektive Leistungsf�higkeit und wer-
de durch den Sollertrag widergespiegelt. Auch wenn
die Grundsteuer nicht an die subjektive Leistungsf�-
higkeit ankn�pfe, folge sie als Sollertragsteuer dem
Leistungsf�higkeitsprinzip.3)

Dem folgend, ist der Schuldner der Grundsteuer nach
§ 10 Abs. 1 GrStG derjenige, dem der Steuergegen-
stand bei der Feststellung des Grundsteuerwerts zuge-
rechnet wird. Dies ist in der Regel der Grundst�cksei-
gent�mer (§ 39 Abs. 1 der Abgabenordnung), d.h.
auch im Falle einer Vermietung oder Verpachtung
grunds�tzlich der Vermieter/Verp�chter.4) �bt indes
ein anderer als der Eigent�mer die tats�chliche Herr-
schaft �ber ein Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er
den Eigent�mer im Regelfall f�r die gew�hnliche Nut-
zungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut
wirtschaftlich ausschließen kann (sog. wirtschaftlicher
Eigent�mer), ist ihm das Wirtschaftsgut ausnahmswei-
se gem�ß § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 AO zuzurechnen.5)

W�re nur hierauf abzustellen, w�rde der steuerliche
Belastungsgrund erkennbar nicht erst den tats�chlich
erzielten Ertrag, sondern bereits das in der M�glichkeit
einer ertragsbringenden Nutzung liegende Innehaben
von Grundbesitz besteuern. Dadurch k�nnte das Be-
lastungsziel erreicht werden, alle m�glichen und auch
intendierten Ertr�ge aus dem Innehaben von Grund-
besitz leistungsf�higkeitsgerecht zu erfassen.

(2) Nicht weiterf�hrend f�r die Bestimmung eines spe-
zifischen Belastungsgrundes erscheinen dem Gericht
die Ausf�hrungen der Gesetzesbegr�ndung, die Aus-
gestaltung der Bewertung und Besteuerung des
Grundverm�gens als verbundene Grundsteuer (B),
die sowohl den Grund und Boden als auch das Geb�u-
de in die Bemessungsgrundlage einschließt, erf�lle

2) St. Rspr., vgl. BVerfG v. 29.9.2015, 2 BvR 2683/11, BStBl II
2016, 310; v. 10.4.2018, 1 BvL 11/14, BVerfGE 148, 147 m.w.N.;
v. 8.12.2021, 2 BvL 1/13, BVerfGE 160, 41, m.w.N.

3) BT-Drucks. 19/11085, 84.
4) BFH v. 2.2.2022, III R 65/19, BFHE 276, 154, BStBl II 2022, 454.
5) Vgl. BFH v. 23.2.2021, II R 44/17, BFHE 272, 384, BStBl II

2022, 188.
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„vielf�ltige Zwecke“. Einerseits werde �ber die Erfas-
sung des Grund und Bodens ein Zusammenhang mit
kommunalen Infrastrukturleistungen hergestellt, die
durch Beitr�ge und Geb�hren nicht vollst�ndig abge-
golten werden k�nnten und dem Grundst�ckseigent�-
mer zu Gute k�men. Andererseits werde durch die Er-
fassung der Geb�ude und die dadurch vermittelte
objektive Leistungsf�higkeit gew�hrleistet, dass viel-
f�ltige freiwillige Aufgaben einer Gemeinde finanziert
werden, die der Allgemeinheit andernfalls regelm�ßig
nur mit Zusch�ssen zur Verf�gung gestellt werden
k�nnten.6) Hiermit werden sowohl �quivalenz- als
auch Leistungsf�higkeitsgesichtspunkte in den Zweck
der Besteuerung des Grundverm�gens aufgenommen,
d.h. der Belastungsgrund nicht eindeutig benannt und
Probleme bei der �berpr�fung von Belastungsent-
scheidungen auf ihre Folgerichtigkeit zumindest er-
schwert.7)

W�rde durch die Grundsteuer tats�chlich ein inhaltli-
cher Konnex zwischen den wirtschaftlichen Vorteilen
kommunaler Infrastruktur und einem bestimmten
Grundst�ck hergestellt, m�sste sich die Bemessung
der Grundsteuer nicht nur am allgemeinen Umfang
der zur Verf�gung gestellten kommunalen Infrastruk-
tur orientieren, sondern auch danach differenziert sein,
in welchem Umfang diese Infrastruktur einem konkre-
ten Grundst�ck innerhalb einer Gemeinde zugute-
kommt. Dies w�rde insbesondere eine deutliche
lagebezogene Differenzierung zwischen den Grund-
st�cken innerhalb eines Gemeindegebiets erfordern,
wie sie jedoch einfachrechtlich gerade nicht angelegt
ist. Weder hinsichtlich der im Ertragswertverfahren an-
zusetzenden Reinertr�ge noch hinsichtlich etwaiger
Bewirtschaftungskosten erfolgt eine derartige Diffe-
renzierung (etwa nach guter, mittlerer und einfacher
Lage). Auch das Mietniveau nach der Mietniveau-Ein-
stufungsverordnung wird nur einheitlich f�r das ge-
samte Gebiet einer Gemeinde bestimmt.

Der durch den Gesetzgeber beschriebene „Zusam-
menhang“ beschreibt daher im Ergebnis nur den all-
gemeinen Steuerzweck der Grundsteuer zur (kommu-
nalen) Einnahmeerzielung.

(3) W�hrend der Belastungsgrund einer Besteuerung
der bloßen M�glichkeit einer ertragsbringenden Nut-
zung f�r eigengenutzte Grundst�cke noch nachvoll-
ziehbar ist, erscheint er bereits nicht mehr konsistent,
wenn man bei systematischer Auslegung ber�cksich-
tigt, dass es der Gesetzgeber f�r fremdvermietete Im-
mobilien zugelassen hat, die rechtlich den Grund-
st�cksinhaber treffende Grundsteuer wirtschaftlich
vollst�ndig auf den/die Mieter des Grundst�cks oder
der aufstehenden Geb�ude �berw�lzen zu k�nnen.

Zwar mag es sein, dass die Grundsteuer nicht auf Ab-
w�lzung auf den Wohnungsmieter hin angelegt ist.8)

Allerdings erlaubt es § 1 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 1 Verord-
nung �ber die Aufstellung von Betriebskosten (Be-
triebskostenverordnung – BetrKV), dass die Grund-
steuer durch vertragliche Vereinbarung als Teil der
Betriebskosten auf den/die Mieter des Grundst�cks
umgelegt werden kann. In diesem Fall geh�rt auch
die wirtschaftlich vom Mieter/P�chter getragene
Grundsteuer zu der von ihm nach § 535 Abs. 2 BGB
zu entrichtenden Miete.9)

Der Gesetzgeber scheint mit dem Grundsteuer-Re-
formgesetzes sogar davon auszugehen, dass diese
�berw�lzung �blich ist und in nahezu allen Mietver-
h�ltnissen vereinbart wird, denn er f�hrt aus, dass die
Grundsteuer „unter Ber�cksichtigung der Abw�lzung
auf die Mieter nahezu jeden B�rger“ treffe.10) Teils
wird die M�glichkeit der �berw�lzung sogar als ver-
fassungsrechtlich geboten angesehen, weil anderen-
falls eine unzul�ssige spezielle Verm�genssteuer nur
auf Immobilien geschaffen werde.11)

Wenn der Gesetzgeber die �berw�lzung der Grund-
steuerbelastung jedoch auf Mieter zul�sst und daher
die eigentlichen Grundst�cksinhaber, die das Grund-
st�ck nicht selbst nutzen und daraus nicht nur einen
Soll-, sondern gerade einen Ist-Ertrag erzielen, von
der Grundsteuerbelastung entlastet, k�nnte hierin
auch ein g�nzlich anderer Belastungsgrund liegen.
Denn ein Mieter erlangt in aller Regel nicht die wirt-
schaftliche Berechtigung an dem von ihm gemieteten
Grundst�ck (bzw. dem aufstehenden Geb�ude oder
Geb�udeteil), sondern nur ein Nutzungsrecht auf Zeit,
und ist auch nach dem gesetzlichen Grundsatz des
§ 540 Abs. 1 Satz 1 BGB ohne die Erlaubnis des Ver-
mieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache
einem Dritten zu �berlassen, insbesondere sie weiter
zu vermieten. Wenn aber die �berw�lzung der Grund-
steuer an solche Personen, die mit dem Grundst�ck
keine Ist-Ertr�ge erzielen und auch keine Soll-Ertr�ge
erzielen k�nnen, ausdr�cklich zul�ssig und auch die
Regel ist, k�nnte hierin auch eine – wenn auch indirekt
erhobene – �rtliche Bewohnersteuer liegen. Hierdurch
w�ren die einfachrechtlichen Bewertungsvorschriften
jedoch auf ihre Vereinbarkeit mit einem g�nzlich an-
deren Belastungsgrund zu pr�fen.

(4) Zu Zweifeln des Gerichts an einer konsequenten
Ausrichtung der Grundsteuer am Belastungsgrund
des Innehabens von Grundbesitz f�hren die Regelun-
gen gem�ß § 2 Nr. 2 GrStG i.V.m. § 244 Abs. 3 Nr. 1
i.V.m. § 261 BewG zur Grundsteuer bei Erbbaurechts-
verh�ltnissen. So ist bei Erbbaurechten nach § 244
Abs. 3 Nr. 1 BewG eine aus dem Erbbaurechtsgrund-
st�ck und dem Erbbaurecht zusammen bestehende
wirtschaftliche Einheit zu bilden, f�r die nach § 261
Satz 1 BewG ein Gesamtwert nach den §§ 243 bis 260
BewG zu ermitteln ist, der festzustellen w�re, wenn die
Belastung mit dem Erbbaurecht nicht best�nde, und
deren ermittelter Wert nach § 261 Satz 2 BewG (nur)
dem Erbbauberechtigten zuzurechnen ist. F�r Woh-
nungserbbaurechte und Teilerbbaurechte gilt dies
nach § 261 Satz 3 BewG i.V.m. § 244 Abs. 3 Nr. 3 und
Nr. 4 BewG entsprechend.

Dem Erbbauberechtigten wird der Gesamtwert von
Grund und Boden und Geb�ude zugerechnet, da er
sich durch die Vereinbarung eines Erbbaurechtes und
der damit einhergehenden Zahlung des Erbbauzinses
eine Rechtsposition verschaffe, die es rechtfertige, ihn
f�r die Dauer des Erbbaurechts f�r Zwecke der Bewer-

6) BT-Drucks. 19/11085, 84.
7) Feldner/Stoklassa, DStR 2019, 2505, 2508; Eichholz, DStR

2020, 1158, 1161; Marx, DStZ 2019, 372, 375; Marx, DStZ
2019, 687, 692; a.A. Hey, ZG 2019, 297, 307.

8) BVerfG v. 18.2.2009, 1 BvR 1334/07, BVerfGK 15, 89.
9) BFH v. 2.2.2022, III R 65/19, BFHE 276, 154, BStBl II 2022, 454.
10) BT-Drucks. 19/11085, 89.
11) Beck, DS 2019, 48, 56.
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tung im Rahmen der Grundsteuer dem Eigent�mer des
Grund und Bodens gleichzustellen. Auf eine gesonder-
te Regelung der Steuerschuldnerschaft im Grundsteu-
ergesetz wird wegen der einheitlichen Zuordnung des
Steuergegenstands in Erbbaurechtsf�llen zum Eigen-
t�mer des Grund und Bodens bereits auf Bewertungs-
ebene verzichtet. Wer endg�ltig mit der Grundsteuer
belastet werden solle, unterliege der Privatautonomie
gem�ß § 2 Nr. 3 des Gesetzes �ber das Erbbaurecht.12)

Folglich entlastet der Gesetzgeber den Grundst�cksei-
gent�mer, der als Erbbaurechtsgeber in Form des Erb-
bauzinsens sogar Ist-Ertr�ge erzielt, vollst�ndig von
der vorgeblich als Sollertragsteuer ausgestalteten
Grundsteuer. Umgekehrt wird der Erbbauberechtigte
mit Grundsteuer belastet, in deren Wert auch der Er-
trag des eigentlichen Grundst�cks eingerechnet wur-
de, obwohl dem Erbbauberechtigten ein solcher Ertrag
weder zivilrechtlich noch wirtschaftlich zusteht; viel-
mehr muss er seinerseits zur Nutzung des Grundst�cks
ein Entgelt in Form des Erbbauzinses bezahlen. Inso-
fern scheint sich der Gesetzgeber vollst�ndig vom Be-
lastungsgrund des Innehabens von Grund und Boden
gel�st zu haben.

Zu einem �hnlichen Auseinanderfallen, wenn auch mit
umgekehrter Zuordnungsentscheidung des Gesetzge-
bers, kommt es auch dadurch, dass sich der Steuerge-
genstand der Grundsteuer f�r Bauten auf fremden
Grund aufgrund der Verweisung des § 2 Nr. 2 GrStG
auf § 244 Abs. 3 Nr. 2 BewG nur auf „ein Geb�ude
auf fremdem Grund und Boden zusammen mit dem da-
zugeh�renden Grund und Boden“ bezieht. Beides bil-
det eine wirtschaftliche Einheit und die bisher ge-
trennte Bewertung und Besteuerung entf�llt.13) Bei
einem Geb�ude auf fremdem Grund und Boden ist
stattdessen nach § 262 Satz 1 BewG f�r den Grund
und Boden sowie f�r das Geb�ude auf fremdem Grund
und Boden ein Gesamtwert nach den §§ 243 bis 260
BewG zu ermitteln und der ermittelte Wert sodann ge-
m�ß § 262 Satz 2 BewG dem Eigent�mer des Grund
und Bodens zuzurechnen. Folglich belastet der Ge-
setzgeber den Eigent�mer von Grund und Boden auch
mit dem Teil des Grundsteuerwerts, der auf das nicht
in seinem wirtschaftlichen Eigentum stehende Geb�u-
de entf�llt, und betont insofern die Belastung aufgrund
des Innehabens von Grund und Boden.

Der Gesetzgeber sieht diese in §§ 261, 262 BewG nor-
mierten Konstellationen zwar ausweislich der Ab-
schnitts�berschrift lediglich als „Sonderf�lle“ an und
begr�ndet sie damit, dass aus Vereinfachungs- und
Automationsgr�nden auf die bisher erforderliche ge-
trennte Bewertung verzichtet werde.14) Inhaltliche
Gr�nde daf�r, warum in beiden Konstellationen unter-
schiedliche Zurechnungsentscheidungen f�r die ge-
samte (fingierte) wirtschaftliche Einheit getroffen wur-
den, gibt der Gesetzgeber jedoch ebenso wenig an wie
Erkl�rungen zum Verh�ltnis der Regelungen zu dem
von ihm benannten Belastungsgrund der Grundsteuer.
Aus Sicht des Gerichts lassen sich beide Entscheidun-
gen indes nicht mit dem durch den Gesetzgeber ge-
nannten Belastungsgrund in Einklang bringen, son-
dern stellen diesen grundlegend in Frage.

bb) Unabh�ngig davon hat das Gericht auch erhebli-
che Zweifel daran, dass die verfahrensgegenst�ndli-
chen Vorschriften der §§ 218 ff. BewG grunds�tzlich

geeignet sind, zu einer realit�ts- und relationsgerech-
ten Grundst�cksbewertung zu f�hren. Wertverzerrun-
gen sind keineswegs auf atypische Sonderf�lle oder
vernachl�ssigbare Korrekturen in Randbereichen be-
schr�nkt, sondern betreffen den gesamten Kernbe-
reich der Grundsteuerwertermittlung.15)

Die Bedenken des Gerichts resultieren dabei bereits
aus jedem einzelnen der nachfolgenden Punkte. Gera-
de das Zusammentreffen einer derart großen Zahl ge-
setzlicher Typisierungen und Pauschalierungen, die
letztlich den gesamten Grundsteuerwert im Wesentli-
chen determinieren, und die in jedem einzelnen Tatbe-
standsmerkmal sowie in der Gesamtschau zu findende
nahezu vollst�ndige Vernachl�ssigung aller individu-
eller Umst�nde der konkret bewerteten Grundst�cke
f�hren zu der Einsch�tzung des Gerichts, dass die
gesetzgeberisch gew�hlte Regelungstechnik Nivellie-
rungen mit systematischen Unterbewertungen hoch-
wertiger Immobilien und systematischen �berbewer-
tungen von Immobilien in schlechteren Lagen,
baulichen Zust�nden oder Ausstattungsmerkmalen,
vor allem aber Wertverschiebungen in derart erhebli-
chem Umfang bewirkt, dass insofern insgesamt nicht
mehr von einer gleichheitsgerechten Bewertung f�r
Zwecke der Grundsteuerwertfeststellung ausgegan-
gen werden kann.

(1) Erhebliche Zweifel an der gebotenen realit�ts- und
relationsgerechten Bewertung hat das Gericht bereits
hinsichtlich der gesetzlichen Typisierung des Boden-
richtwerts f�r alle in einer Bodenrichtwertzone gelege-
nen Grundst�cke, in der lagebedingte Wertunterschie-
de zwischen den Grundst�cken, f�r die der
Bodenrichtwert gelten soll, und dem Bodenrichtwert-
grundst�ck „grunds�tzlich“ nicht mehr 30 % �ber
oder unter dem Bodenrichtwert liegen sollen (§ 15
Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV).

W�hrend die lagebedingte Wertdifferenz eines Grund-
st�cks zum Bodenrichtwert damit zwar absolut nur
30 % betragen soll, kommt Grundst�cken mit dem
h�chsten lagebedingten Wert (130 % des Bodenricht-
werts) ein ca. 85 % �ber dem Wert f�r Grundst�cken
mit dem niedrigsten lagebedingten Wert (70 % des Bo-
denrichtwerts) liegender Lagewert zu. Gleichwohl
werden beide Arten von Grundst�cken einheitlich
– und typisierend – einem einheitlichen Bodenricht-
wert unterworfen. Zwar mag der Umfang der Typisie-
rung innerhalb der Gruppe der innerhalb einer Boden-
richtwertzone gelegenen Grundst�cke, die einen unter
dem Bodenrichtwert liegenden lagebedingten Wert
aufweisen, bzw. innerhalb der Gruppe der innerhalb
einer Bodenrichtwertzone gelegenen Grundst�cke,
die einen �ber dem Bodenrichtwert liegenden lagebe-
dingten Wert aufweisen, im Vergleich zum Bodenricht-
wertgrundst�ck m�glicherweise noch mit Vereinfa-
chungs- und Vollzugsaspekten begr�ndet werden
k�nnen. Allerdings erscheinen die Wertunterschiede
zwischen beiden Gruppen von Grundst�cken als nicht
mehr relationsgerecht. Vielmehr werden vorgefunde-
ne Wertrelationen zwischen Grundst�cken in einem
Umfang verschliffen, dass insofern nicht mehr von
einer im Wesentlichen gleichen Leistungsf�higkeit

12) BT-Drucks. 19/11085, 108 und 119.
13) BT-Drucks. 19/11085, 108.
14) BT-Drucks. 19/11085, 86 und 108.
15) Mit dieser Einsch�tzung auch: Hey, ZG 2019, 297, 309 ff.
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ausgegangen werden kann. Auch ein H�chstmaß an
Verwaltungsvereinfachung oder durch eine solche
Vereinfachung weitaus bessere Kosten-/Nutzenrelati-
on zwischen Erhebungsaufwand und Steueraufkom-
men vermag den Umfang dieser Typisierung nicht
mehr zu rechtfertigen.

Die Regelungen zur Bestimmung der Bodenrichtwert-
zonen bergen die Gefahr einer Wertverzerrung, da der
Bodenrichtwert f�r „das Bodenrichtwertgrundst�ck“
einerseits aus dem durchschnittlichen Lagewert der
Grundst�cke in der Bodenrichtwertzone zu bestimmen
ist (§ 196 Abs. 1 Satz 3 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 1 und
Abs. 2 ImmoWertV), wohingegen die Bodenrichtwert-
zone andererseits dadurch abzugrenzen ist, dass darin
nur Grundst�cke mit einer Wertdifferenz zum Boden-
richtwert von h�chstens 30 % �ber oder unter dem
Wert des Bodenrichtwertgrundst�cks liegen sollen
(§ 15 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV). Bei im �brigen ver-
gleichbaren grund- und bodenbezogenen Grund-
st�cksmerkmalen kann es deshalb – insbesondere bei
gr�ßeren Wertdifferenzen zu einem Durchschnitts-
oder Medianwert – erhebliche Auswirkungen auf den
f�r ein konkretes Grundst�ck geltenden Bodenricht-
wert haben, ob der Wert des Grundst�cks in der einen
Bodenrichtwertzone als „Ausreißer“ behandelt wird
oder ob es zur Bildung einer neuen Bodenrichtwertzo-
ne Anlass gibt, wodurch nicht nur ein v�llig anderer
Kreis von Grundst�cken in die Durchschnittsbildung
eingeht, sondern sich auch die Durchschnittswerte
der „alten“ Bodenrichtwertzone �ndern. Die Bestim-
mung der Bodenrichtwertzonen ist daher in besonde-
rem Maß geeignet, zu Verzerrungen der grundsteuer-
lichen Bewertung zu f�hren.

Dass diese Gefahr der tautologischen Bodenwerter-
mittlung auch praktisch besteht, folgt zum einen dar-
aus, dass Marktteilnehmern mit dem ver�ffentlichten
Bodenrichtwert eine wesentliche Information zur Ori-
entierung des Bodenwertes des bebauten Grundst�cks
am Markt zur Verf�gung steht, die sie �blicherweise
als wesentliches Kriterium des Bodenwerts in ihre
Werteinsch�tzung einfließen lassen.16) Rechtserheb-
lich und bedenklich wird dies jedoch dadurch, dass
– wie in statischen Erhebungen zur Praxis der Gutach-
teraussch�sse festgestellt – bei der Ermittlung des
Bodenwerts durch die Gutachteraussch�sse h�ufig
(zumindest erg�nzend) der in einem Kaufvertrag ge-
nannte Bodenwert eingesetzt wird,17) dessen Angabe
jedoch seinerseits h�ufig auf fr�her ver�ffentlichten
Bodenrichtwerten beruht. Hierdurch besteht nicht nur
die Gefahr der strukturellen Unterbewertung von
Grund und Boden aufgrund der Perpetuierung fr�he-
rer Boden(richt)werte bei an sich steigenden Boden-
preisen, sondern auch die Gefahr der �berbewertung
bei nunmehr fallenden Bodenpreisen. Besonders
schwerwiegend wirkt sich dies bei divergierenden
Preis�nderungsraten f�r Grund und Boden einerseits
und den aufstehenden Geb�uden (etwa durch stark
gestiegene Baupreise) andererseits aus.

(2) Erhebliche Zweifel an der gebotenen realit�ts- und
relationsgerechten Bewertung hat das Gericht unab-
h�ngig von dem konkret anzuwendenden Belastungs-
grund auch, weil im typisierten Ertragswertverfahren
f�r Einfamilienh�user, Zweifamilienh�user, Mietwohn-
grundst�cke und Wohnungseigentum nach § 253
Abs. 1 i.V.m. § 254 i.V.m. Anlage 39 zum BewG nur ei-

ne unzureichende Differenzierung des Rohertrags in-
nerhalb eines Gemeindegebiets erfolgt.18)

Stattdessen wird in der Anlage 39 zum BewG eine Dif-
ferenzierung allein nach der Belegenheit in einem
Bundesland, nach der Wohnfl�che und nach dem Bau-
jahr des Geb�udes vorgenommen. Eine weitere �rtli-
che Differenzierung findet sodann nur noch nach der
Mietniveau-Einstufungsverordnung statt, in der je-
doch nur Zu- und Abschl�ge f�r ein gesamtes Gemein-
degebiet, nicht aber innerhalb des Gebiets einer Ge-
meinde ber�cksichtigt werden. Eine Differenzierung
innerhalb des Gemeindegebiets wird nur durch den
Bodenrichtwert erreicht, der in verschieden Boden-
richtwertzonen jeweils nur f�r Teile des Gemeindege-
biets ermittelt werden kann. Soweit im Ertragswertver-
fahren eine lagebezogene Differenzierung des
anzuwendenden Liegenschaftszinses in Abh�ngigkeit
von den Bodenrichtwerten nach § 256 Abs. 2 BewG
vorgesehen ist, findet eine Differenzierung zum einen
nur f�r Ein- und Zweifamilienh�user und nur bei sol-
chen Grundst�cken statt, die in Bodenrichtwertzonen
mit einem Bodenrichtwert zwischen 500 h und 1 500 h

liegen; f�r niedrigpreisige und besonders hochpreisige
Lagen findet indes keinerlei Differenzierung mehr
statt.

Die Anwendung einer durchschnittlichen Miete auf
statistischer Grundlage vereinfacht zwar in einem
Massenverfahren insbesondere die F�lle, in denen
Grundst�cke eigengenutzt, ungenutzt, zu vor�berge-
hendem Gebrauch oder unentgeltlich �berlassen wer-
den. Die Erkl�rung der tats�chlichen Mieteinnahmen
durch den Steuerpflichtigen und die Ermittlung einer
�blichen Miete im Sinne des § 79 Abs. 2 BewG ist ent-
behrlich.19) Allerdings f�hren Ver�nderungen in der
Lage oder strukturellen Anbindung von Immobilien ih-
rer Natur nach jeweils einzeln oder in Kombination zu
Wertverzerrungen bei der Ermittlung der Mieth�he in
nur einem Gemeindegebiet und bewirken damit Un-
gleichbehandlungen bei der Erhebung einer grund-
st�cksbezogenen Steuer.20)

Die stark eingeschr�nkte, n�mlich allenfalls �ber die
Ber�cksichtigung unterschiedlicher Bodenrichtwerte
bewirkte Differenzierung nach der Lage eines Grund-
st�cks innerhalb einer Gemeinde stellt deshalb aus
Sicht des Gerichts eine unzul�ssig grobe Typisierung
dar,21) da sie sich �ber die grunds�tzlich einheitliche
Grundsteuermesszahl und den einheitlichen Grund-
steuerhebesatz zu einer relationswidrig nivellierten
Grundsteuerbelastung auswirkt. So hat das Gericht
aber bereits bei gr�ßeren Gemeinden, erst Recht aber
in st�dtisch gepr�gten Siedlungsbereichen keine er-
heblichen Zweifel daran, dass dort lagebedingten
Mietpreisunterschiede auftreten und dass die Sprei-
zung der tats�chlichen lagebedingten Mietunterschie-
de gerade bei steigender Gemeindegr�ße einen derart

16) Mundt, zfV 2022, 372, 375.
17) Reuter, FuB 2006, 97, 98.
18) In diesem Sinne auch: W�nsche, BB 2019, 1821, 1824; Hey, ZG

2019, 297, 309; Seer, FR 2019, 941, 947 f.; Br�utigam/
Spengel/Winter, DB 2020, 2090, 2092; Br�utigam/Weber, DStR
2023, 739, 740.

19) BT-Drucks. 19/11085, 115.
20) Vgl. BVerfG v. 18.7.2019, 1 BvR 807/12, juris zur Zweitwoh-

nungssteuer.
21) A.A. Altemeier, DStZ 2021, 382, 384.
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großen Umfang einnimmt, dass diese nicht mehr als
bloße Unsch�rfen behandelt werden k�nnen.

Die Relation zwischen Geb�uden in sehr schlechten
Lagen, aus denen sich nur zu erheblichen Mietpreisab-
schl�gen �berhaupt (fiktive) Mietertr�ge erzielen lie-
ßen, und Geb�uden in hervorragenden Lagen, f�r die
(fiktive) Mieter erheblich h�here Mietpreise pro Qua-
dratmeter Wohnfl�che zu zahlen bereit sind, werden
durch die gesetzliche Regelung jedoch vollst�ndig ni-
velliert. Der in der Realit�t relevante Zusammenhang
zwischen den Bodenrichtwerten und der Mieth�he in
einzelnen Stadtteilen wird vollst�ndig negiert. �ber-
dies wird dadurch das relative Wertverh�ltnis zwi-
schen dem anteiligen Bodenwert und den abgezinsten
Reinertr�gen in Abh�ngigkeit vom Geb�udealter bzw.
der Restnutzungsdauer stark verzerrt.22) Dies wirkt
sich umso bedeutsamer dadurch aus, dass auch aus-
stattungsbezogene Unterschiede beim Ansatz der (fik-
tiven) Mietertr�ge in keiner Weise ber�cksichtigt wer-
den.

Dass eine entsprechend differenzierende Gemeinde-
betrachtung m�glich ist, hat der(selbe) Bundesgesetz-
geber bereits im Rahmen der mietrechtlichen Rege-
lungen zu Mietspiegeln erkannt, die auch f�r
Gemeindeteile aufgestellt werden k�nnen (§§ 558c,
558d BGB).

Zudem geht der Gesetzgeber auch im Regierungsent-
wurf des Grundsteuer-Reformgesetzes davon aus, dass
der „sich unter Anwendung der Bodenrichtwerte auf
das jeweilige Grundst�ck ergebende Grundsteuerwert
[...] typisierend den objektiviert-realen Wert f�r das
Grundst�ck lageabh�ngig und relationsgerecht“ wi-
derspiegele.23) Dass er diese Lagebetrachtung einfach-
rechtlich jedoch nur bezogen auf den Bodenwert des
Grundst�cks, nicht aber auch bez�glich der Ertrags-
wertmethodik bez�glich des aufstehenden Geb�udes
vornimmt, erscheint zum einen als nicht folgerichtig.
Zum anderen wirkt sich die lagetypische Differenzie-
rung bei Wohngrundst�cken �ber die Bodenwerte nur
in starker Abh�ngigkeit vom Alter des aufstehenden
Geb�udes, n�mlich bei mittlerer bis l�ngerer Geb�u-
derestnutzungsdauer nur in geringem Umfang aus,
weil sie wegen der Abzinsung zum Ende der Geb�u-
derestnutzungsdauer nur mit geringem Gewicht in
den Grundsteuerwert eingeht. Außerdem kann die ge-
w�hlte Regelungstechnik systematisch regressiv wir-
ken, d.h. zu umso gr�ßerer Unterbewertung f�hren,
je besser die Lage eines Geb�udes ist und je weiter
der tats�chliche Mietertrag �ber dem gesetzlich typi-
sierten Rohertrag pro Quadratmeter liegt.24)

Damit werden Ertragsunterschiede zwischen ertrags-
starken und weniger ertragsstarken Lagen vollst�ndig
eingeebnet und es kann systematisch zu erheblichen
�berbewertungen in Gemeindeteilgebieten mit nied-
rigen Bodenrichtwerten und Unterbewertungen in
Teilgebieten mit hohem Bodenrichtwerten kommen.
Das vom Gesetzgeber angef�hrte Regelungsziel der
Verwaltungsvereinfachung vermag den Umfang die-
ser Typisierung nach Auffassung des Gerichts nicht
mehr zu rechtfertigen.25)

(3) Die Zweifel des Gerichts daran, dass die gesetzli-
chen Regelungen der §§ 243 ff. BewG ein realit�ts-
und relationsgerechtes Bewertungssystem ausgestal-
ten, gr�ndet sich auch darauf, dass der Gesetzgeber

im Rahmen seiner Typisierungen und Pauschalierun-
gen mit Datengrundlagen operiert, die zu v�llig unter-
schiedlichen Zeitpunkten erhoben wurden.26)

So beziehen sich die Bodenwerte gem�ß § 247 BewG
(i.V.m. § 257 Abs. 1 Satz 1 BewG) auf Bodenrichtwerte,
die durch die Gutachteraussch�sse auf den 1.1.2022
festgestellt, aber aus Kaufpreisdaten resultieren, die
in der Zeit vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2021 gewonnen
wurden. Werden Bodenrichtwerte in kaufpreisarmen
Lagen jedoch durch Indexierung fr�herer Bodenricht-
werte ermittelt, k�nnen f�r einzelne Bodenrichtwert-
zonen auch Kaufpreisdaten l�nger zur�ckliegender
Zeitr�ume maßgeblich werden.

Die in der Anlage 39 zum BewG erfassten Rohertr�ge
(Nettokaltmieten pro Quadratmeter Wohnfl�che) so-
wie die Einstufung in Mietstufen durch die Miet-
niveau-Einstufungsverordnung beruhen ausweislich
der Gesetzesbegr�ndung jedoch auf Erhebungen im
Rahmen des Mikrozensus 2018,27) d.h. aus Daten, die
in der Zeit vom 1.1.2018 bis 31.12.2018 gewonnen wur-
den.

Hinsichtlich der von den Rohertr�gen abzugsf�higen
Bewirtschaftungskosten gem�ß § 255 BewG i.V.m. An-
lage 40 zum BewG ging der Gesetzgeber des Grund-
steuer-Reformgesetzes davon aus, dass damit die „bis-
her in den Vervielf�ltigern nach § 80 BewG
enthaltenen Bewirtschaftungskosten“ pauschaliert be-
r�cksichtigt und nach Erfahrungss�tzen sachgerecht
bestimmt w�rden.28) Durch das Grundsteuerre-
form-Umsetzungsgesetz erh�hte der Gesetzgeber die
Rohertr�ge mit der Begr�ndung, dass die Daten f�r
die erstmalige Verabschiedung der Anlage 39 noch
auf Daten des Mikrozensus 2014 beruht h�tten.29) Die
Zusammenschau beider Passagen der Gesetzesbe-
gr�ndungen legt es daher nahe, dass der Gesetzgeber,
indem er die vorherige zusammenfassende Berech-
nung bei Anwendung der bisherigen Vervielf�ltiger
in eine Rohertrags- und eine Bewirtschaftungskosten-
komponente auftrennte, die Bewirtschaftungskosten
ebenfalls auf der Datengrundlage des Mikrozensus
2014 „bestimmt“ hatte. Der Pauschalierung ansatzf�-
higer Bewirtschaftungskosten l�gen damit Daten zu-
grunde, die in der Zeit vom 1.1.2014 bis 31.12.2014 ge-
wonnen wurden.

Die vorgenannten Daten gehen sodann in einen
Grundsteuerwertbescheid ein, der den Grundsteuer-
wert auf den 1.1.2022 abbilden soll und der bis zur An-
wendbarkeit des neuen Grundsteuerrechts mit Wir-
kung zum 1.1.2025 in der H�he nicht indexiert wird
und einer Wertfortschreibung § 222 Abs. 1 BewG nur
bei einer Wertabweichung von mehr als 15 000 h nach
oben oder unten unterliegt.

Schließlich kommt dem Grundsteuerwertbescheid
eine Bindungswirkung f�r den Grundsteuerbescheid

22) Vgl. hierzu die empirischen Untersuchungen von Br�utigam/
Spengel/Winter, DB 2020, 2090, 2092 f.

23) BT-Drucks. 19/11085, 86.
24) L�hr, DStR 2019, 1433, 1435 f.
25) A.A. S�chsisches FG v. 24.10.2023, 2 K 574/23, juris.
26) A.A. S�chsisches FG v. 24.10.2023, 2 K 574/23, juris: „Die Er-

mittlung der Nettokaltmieten beruht auf einer breiten und ak-
tuellen Datengrundlage, die nicht zu beanstanden ist.“

27) BT-Drucks. 19/28902, 1, 15 und 25.
28) BT-Drucks. 19/11085, 115.
29) BT-Drucks. 19/28902, 1, 15 und 25.
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zu, der die anfallende Grundsteuer nach den neuen
bewertungs- und grundsteuerrechtlichen Regelungen
erstmals mit Wirkung ab dem 1.1.2025 festsetzt. Nach
§ 9 Abs. 1 GrStG wird die Grundsteuer nach den Ver-
h�ltnissen zu Beginn des Kalenderjahres festgesetzt
und entsteht gem�ß § 9 Abs. 2 GrStG mit dem Beginn
des Kalenderjahres, f�r das die Steuer festzusetzen ist.
Da die Grundsteuer als „Sollertragsteuer dem Leis-
tungsf�higkeitsprinzip“ folgt und weil die mit dem
Grundbesitz vermittelte M�glichkeit einer ertragsbrin-
genden Nutzung eine objektive Leistungsf�higkeit des
Steuerschuldners vermittelt,30) kommt es f�r die
Grundsteuer somit auf die objektive Leistungsf�hig-
keit des Steuerschuldners am 1.1.2025 an.

Zur Ermittlung dieser objektiven Leistungsf�higkeit
des Steuerschuldners auf den 1.1.2025 kommen jedoch
bewertungsrelevante statistische Daten zur Anwen-
dung, die sich auf v�llig andere Datenerhebungszeit-
r�ume beziehen.

Selbst wenn der Gesetzgeber alle Bezugsgr�ßen des
Grundsteuerwerts und damit der Grundsteuer – ohne
besondere Erw�hnung im Gesetz oder in der Gesetzes-
begr�ndung – durch eine allgemeine Indexierung zeit-
lich synchronisiert h�tte, st�nde schon im Zweifel, war-
um diese Wertbestimmung nur auf den 1.1.2022
vorgenommen wurde, nicht aber auf den 1.1.2025 als
dem f�r die Leistungsf�higkeitsbestimmung eigentlich
maßgeblichen Stichtag fortgeschrieben wird.

Seine erheblichen Zweifel an einer relationsgerechten
Bewertung st�tzt das Gericht in diesem Zusammen-
hang jedoch insbesondere darauf, dass es keinen Er-
fahrungssatz dahingehend gibt, dass sich die einzel-
nen Bezugsgr�ßen des Grundsteuerwerts und damit
der Grundsteuer linear entwickeln. Vielmehr k�nnen
sich beispielsweise Boden- und Baupreise bzw. Erhal-
tungskosten unabh�ngig voneinander oder sogar ge-
genl�ufig, und linear oder nicht-linear entwickeln. Zu
unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnene Daten-
grundlagen zu einzelnen, typisierend bestimmten Be-
steuerungsgrundlagen k�nnen hierbei zu starken
Wertverzerrungen f�hren, indem einzelne Elemente
der steuerlichen Bemessungsgrundlage deutlich �ber-
oder unterrepr�sentiert in den Grundsteuerwert einge-
hen. Dies gilt umso st�rker, wenn zwischen der Daten-
erfassung und dem f�r objektive Leistungsf�higkeit
maßgeblichen Bewertungszeitpunkt des 1.1.2025 meh-
rere Jahre – im Fall einer Datengrundlage zur H�he
der Bewirtschaftungskosten aus dem Jahr 2014 sogar
zehn Jahre – vergangen sein sollten, sodass sich diver-
gente Entwicklungen einzelner Besteuerungsgrundla-
gen erheblich auseinanderentwickelt haben k�nnten.
So ist beispielsweise davon auszugehen, dass in Groß-
st�dten aufgrund der dortigen Nachfrage- und Preis-
situation der Bodenanteil am Gesamtkaufpreis eine
wesentlich gr�ßere Rolle spielt als in l�ndlichen R�u-
men31) und sich eine Unterbewertung des Bodenwerts
daher f�r Grundst�cke in Großst�dten den Grundsteu-
erwert deutlich st�rker wertsenkend auswirkt als f�r
l�ndliche Grundst�cke.

Unerheblich ist hierbei der Einwand des Antragsgeg-
ners, dass in dieser Ermittlung auch �ltere Bestands-
mieten enthalten seien, sodass die aus dem Mikrozen-
sus abgeleiteten durchschnittlichen Nettokaltmieten
tendenziell unter den orts�blichen Vergleichsmieten

l�gen. Dieser Einwand zielt inhaltlich zwar darauf ab,
dass der Grundsteuerwert unter dem tats�chlichen Er-
trags- bzw. gemeinen Wert liege, der bei Ansatz zeit-
nah vereinbarter Nettokaltmieten anzusetzen sei. Der
Grundsteuerwert ist am gemeinen Wert jedoch aus den
vorgenannten Gr�nden nicht orientiert. Entscheidend
sind vielmehr die vorbeschriebenen Wertverzerrun-
gen.

(4) Hinzu treten eine Vielzahl gleichheitsrechtlich
rechtfertigungsbed�rftiger Typisierungsentscheidun-
gen, bei denen das Gericht teils keine hinreichende
Grundlage f�r eine Orientierung an einem typischen
Sachverhalt, teils keine hinreichenden Rechtferti-
gungsgr�nde erkennt.

So erscheint es dem erkennenden Gericht als nicht
hinreichend dargelegt, warum der Gesetzgeber in der
Reinertragsberechnung nach § 252 BewG Rohertr�ge
ber�cksichtigt, die durch Anwendung des § 254 BewG
i.V.m. Anlage 39 des BewG i.V.m. der Mietniveau-Ein-
stufungsverordnung regionalisiert sind, hiervon jedoch
Bewirtschaftungskosten abzieht, denen gem�ß § 255
BewG i.V.m. Anlage 40 des BewG jeder Regionalisie-
rungsbezug fehlt. Von welchem typischen Fall der Ge-
setzgeber bei der Ber�cksichtigung der Kosten aus-
geht, konnte das Gericht bereits nicht feststellen.
�berdies erscheint es dem Gericht als naheliegend,
dass sich dieselben regionalen Unterschiede der Wirt-
schaftskraft und des Lohnniveaus, die bei der Ber�ck-
sichtigung der (fiktiven) Mietertr�ge zum Ansatz un-
terschiedlicher Reinertr�ge gef�hrt haben, sich auch
hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten, zu denen ins-
besondere Aufwendungen f�r Instandhaltung und
Mietausfallwagnis geh�ren, in �hnlicher Weise nieder-
schlagen. Daher f�hrt diese Regelungstechnik zu einer
starken Nivellierung der Reinertr�ge und kann in Ge-
bieten mit strukturell niedrigeren Bewirtschaftungs-
kosten zu erheblichen Unterbewertungen bzw. mit
strukturell hohen Bewirtschaftungskosten zu erhebli-
chen �berbewertungen f�hren. Ausreichende Sach-
gr�nde hierf�r erkennt das Gericht nicht.

Auch f�r die Typisierung einer Mindestrestnutzungs-
dauer durch § 253 Abs. 2 Satz 5 BewG, indem die Rest-
nutzungsdauer eines noch nutzbaren Geb�udes
mindestens 30 % der wirtschaftlichen Gesamtnut-
zungsdauer betragen muss, erkennt das Gericht kei-
nen ausreichenden Sachgrund. Der Gesetzgeber hat
seiner Typisierung den Fall zugrunde gelegt, dass
auch ein �lteres Geb�ude laufend instandgehalten
werde, und dass darin in typisierender Weise auch eine
Verl�ngerung der Restnutzungsdauer durch gering-
f�gige Modernisierungen eingeschlossen sei.32) Im
Ergebnis geht der Gesetzgeber dadurch von einer im-
merw�hrenden Nutzungsm�glichkeit eines aufstehen-
den Geb�udes aus. F�r eine derartige, laufende
Instandhaltung besteht jedoch kein allgemeiner
Erfahrungssatz. Vielmehr zeigen gerade F�lle wie das
– durch den Antragsgegner unwidersprochen – seit
Jahrzehnten unrenovierte Geb�ude der Antragstelle-
rin, dass gerade Geb�ude mit �lterer Bausubstanz
nicht laufend so instandgehalten werden, dass diesen
in technischer, vor allem aber in wirtschaftlicher Hin-

30) BT-Drucks. 19/11085, 84.
31) Vgl. dazu Mundt, zfV 2022, 372, 377.
32) BT-Drucks. 19/11085, 114 f.
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sicht stets eine mindestens 30-prozentige Restnut-
zungsdauer (bei Einfamilienh�usern: 30 % von 80 Jah-
ren = 24 Jahre) verbleibt. Gerade in schlechten Lagen
mit hohen Leerstandsquoten, eigenbewohnten Objek-
ten, gehobenem Alter und geringem Einkommen der
Steuerpflichtigen kann hiervon auch nicht als typi-
schem Fall ausgegangen werden. Wird gleichwohl ei-
ne Mindestrestnutzungsdauer unterstellt, hat die �ber-
h�hte Restnutzungsdauer den Ansatz eines zu hohen
Vervielf�ltigers nach § 253 Abs. 2 Satz 1 i.V. Anlage 37
BewG und damit unverh�ltnism�ßig hohe Ertragswer-
te zur Folge. Damit w�rden gerade �ltere Geb�ude in
schlechtem Erhaltungszustand, f�r die sich im Verh�lt-
nis zu deutlich neueren Geb�uden (fiktive) Mietertr�-
ge �blicherweise nur mit hohen Abschl�gen erzielen
ließen, strukturell �berbewertet.33)

Hinzu kommen Verzerrungen durch die von der Art
der Bebauung abh�ngigen Liegenschaftszinsen ge-
m�ß § 256 BewG, die von gr�ßter Bedeutung f�r den
kapitalisierten Reinertrag des bebauten Grundst�cks
sind: Je h�her der Liegenschaftszinssatz ist, desto
niedriger ist der Vervielf�ltiger, mit dem der Reinertrag
multipliziert wird. So kann der auf den Reinertrag
anzuwendende Vervielf�ltiger bei einem Einfamilien-
haus aufgrund der unterschiedlichen Liegenschafts-
zinsen doppelt so groß ausfallen wie der anzu-
wendende Vervielf�ltiger f�r eine Wohnung mit
gleichem Baujahr auf einem Mietwohnungsgrund-
st�ck, wodurch der ertragsbezogene Grundsteuerwert
der Wohnung trotz gleicher Wohnfl�che (und unab-
h�ngig von der Grundst�cksgr�ße) nur knapp halb so
groß wie beim Einfamilienhaus ist.34)

Auch dass der j�hrliche Reinertrag eines Grundst�cks
gem�ß § 253 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 i.V.m. § 256
Abs. 1 BewG i.V.m. Anlage 37 zum BewG mit einem
Vervielf�ltiger zu kapitalisieren ist, f�r dessen Ermitt-
lung bewusst gesetzlich typisierte Liegenschaftszinsen
herangezogen werden, obwohl nach § 193 Abs. 5
Satz 1 Nr. 1 BauGB konkrete gebietsbezogene Liegen-
schaftszinsen durch die Gutachteraussch�sse zu er-
mitteln und nach § 193 Abs. 5 Satz 2 BauGB an die
Finanzbeh�rden zu �bermitteln sind,35) ist unverh�lt-
nism�ßig, weil diese Daten den Finanzbeh�rden be-
reits automationsgest�tzt zur Verf�gung stehen. Diese
Nivellierung d�rfte nach Auffassung des Gerichts zu
erheblichen Beeintr�chtigungen der gebotenen rela-
tionsgerechten Bewertung f�hren. Nicht nur hinsicht-
lich der Differenz der tats�chlichen Liegenschaftszin-
sen zur gesetzlich typisierten Zinsh�he, sondern auch
hinsichtlich des gesetzlich typisierten linearen und f�r
den gesamten Nutzungszeitraum konstant bleibenden
Verlaufs unabh�ngig von der Ausstattung, Restnut-
zungsdauer und Nutzungsart (vermietet oder eigenge-
nutzt) eines Geb�udes kommt es hier zu erheblichen
Nivellierungen und ggf. sogar Verschiebungen im Er-
tragswert von Immobilien.

Gleiches gilt f�r die Nichtber�cksichtigung der kon-
kreten Umrechnungskoeffizienten des Bodenwerts in
Abh�ngigkeit von der Grundst�cksgr�ße,36) die durch
die Gutachteraussch�sse nach § 193 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3
BauGB zu ermitteln und nach § 193 Abs. 5 Satz 2
BauGB an die Finanzbeh�rden zu �bermitteln sind.

Bez�glich dieser Umrechnungskoeffizienten gr�nden
sich die verfassungsrechtlichen Bedenken des Ge-

richts bez�glich einer relationsgerechten Bewertung
auch darauf, soweit grundst�cksgr�ßenbezogene An-
passungen des Bodenwerts pro Quadratmeter nach
den Umrechnungskoeffizienten gem�ß Anlage 36 des
BewG eine Grundst�cksgr�ße zwischen 500 und 550
Quadratmetern als normales Gr�ßenmaß normieren,
ohne dabei jedoch auf das Fl�chenmaß des konkreten
Bodenrichtwertgrundst�cks der jeweiligen Boden-
richtwertzone abzustellen. Hat ein Bodenrichtwert-
grundst�ck n�mlich eine Fl�che von (deutlich) mehr
als 550 Quadratmetern, wie dies der durchschnittli-
chen Grundst�cksgr�ße innerhalb der Bodenricht-
wertzone entspricht, und ist das Grundst�ck eines
Steuerpflichtigen kleiner als das Bodenrichtwert-
grundst�ck, aber gr�ßer als 550 Quadratmeter, kann
der Steuerpflichtige die Anwendung eines Umrech-
nungskoeffizienten 5 1 gem�ß Anlage 36 des BewG
beanspruchen und damit Abschl�ge auf den Boden-
wert pro Quadratmeter Boden erreichen, obwohl sein
Grundst�ck aufgrund der im Vergleich zum Boden-
richtwert kleineren Grundst�cksfl�che eigentlich
einen h�heren Quadratmeterwert aufweisen w�rde.
Umgekehrt k�nnen in Bodenrichtwertzonen, in denen
das Bodenrichtwertgrundst�ck eine Fl�che von deut-
lich unter 500 Quadratmetern hat, Zuschl�ge durch
Anwendung eines Umrechnungskoeffizienten 4 1 ge-
m�ß Anlage 36 des BewG vorzunehmen sein, wenn
das Grundst�ck eines Steuerpflichtigen gr�ßer als das
Bodenrichtwertgrundst�ck, aber kleiner als 500 Qua-
dratmeter groß ist, obwohl sein Grundst�ck aufgrund
der im Vergleich zum Bodenrichtwert gr�ßeren Grund-
st�cksfl�che eigentlich einen niedrigeren Quadratme-
terwert aufweisen m�sste.

Schließlich erscheint es dem Gericht, das insofern die
Einw�nde der Antragstellerin teilt, als nicht folgerich-
tige und zudem nicht relationsgerechte Vorschrift, dass
nach § 257 Abs. 1 Satz 2 BewG (nur) bei der Bewer-
tung von Ein- und Zweifamilienh�usern zur Ber�ck-
sichtigung abweichender Grundst�cksgr�ßen beim
Bodenwert die Umrechnungskoeffizienten nach Anla-
ge 36 des BewG anzuwenden sind. Bei Grundst�cken
mit einer Fl�che von weniger als 500 Quadratmetern
f�hrt dies zu einer erheblichen �berbelastung der
Eigent�mer von Grundst�cken mit Ein- und Zweifami-
lienh�usern im Vergleich zu gleich großen Mietwohn-
grundst�cken oder Wohnungseigentum. Gleiches gilt
f�r die Entlastung bei Grundst�cken mit einer Fl�che
von mehr als 550 Quadratmetern, die nur den Eigent�-
mern der Grundst�cke mit Ein- und Zweifamilienh�u-
sern er�ffnet wird. Aus der Aussage des Gesetzgebers,
dass „diese Wertabh�ngigkeit des Bodenrichtwerts in
Relation zur Fl�che [...] insbesondere bei Ein- und
Zweifamilienhausgrundst�cken gegeben“ sei,37) kann
nicht geschlossen werden, dass die Relation bei Miet-
wohngrundst�cken bzw. bei Wohnungseigentum aus-
geschlossen ist. Die Relation zwischen dem Quadrat-
meterpreis und der Grundst�cksgr�ße betrifft nach
Auffassung des Gerichts �berdies allein den Grund
und Boden, liegt also gerade nicht in der Art des auf-
stehenden Geb�udes begr�ndet. Einen Rechtferti-

33) In diesem Sinne auch: Seer, FR 2019, 941, 948.
34) Jarass/Trautvetter, BB 2019, 1751, 1753.
35) Vgl. BT-Drucks. 19/11085, 115.
36) BT-Drucks. 19/11085, 116.
37) BT-Drucks. 19/11085, 116.
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gungsgrund f�r diese Wertverzerrung kann das Ge-
richt nicht erkennen.

c) Neben den vorstehend beschriebenen Zweifeln an
der Verfassungsm�ßigkeit der §§ 218 ff. BewG im Hin-
blick auf die Defizite einer realit�ts- und relationsge-
rechten Bewertung hat das erkennende Gericht auch
deshalb ernstliche Zweifel an der Vereinbarkeit der
Regelungen mit Art. 3 Abs. 1 GG, weil es strukturelle
Vollzugsdefizite bei der Anwendung der Regelungen
erkennt.

aa) Der Gleichheitssatz verlangt f�r das Steuerrecht,
dass Steuerpflichtige durch ein Steuergesetz nicht
nur rechtlich, sondern auch und gerade tats�chlich
gleich belastet werden. Dies beinhaltet die Gleich-
heit der normativen Steuerpflicht ebenso wie die
Gleichheit bei deren Durchsetzung in der Steuerer-
hebung. Daraus folgt, dass das materielle Steuerge-
setz in ein normatives Umfeld eingebettet sein muss,
das die Gleichheit der Belastung auch hinsichtlich
des tats�chlichen Erfolges prinzipiell gew�hrleis-
tet.38)

H�ngt die Festsetzung einer Steuer von der Erkl�rung
des Steuerschuldners ab, werden erh�hte Anforderun-
gen an die Steuerehrlichkeit des Steuerpflichtigen ge-
stellt. Der Gesetzgeber muss die Steuerehrlichkeit
deshalb durch hinreichende, die steuerliche Belas-
tungsgleichheit gew�hrleistende Kontrollm�glichkei-
ten abst�tzen. Im Veranlagungsverfahren bedarf das
Deklarationsprinzip der Erg�nzung durch das Verifi-
kationsprinzip.39)

bb) Das Gericht geht davon aus, dass bei der Anwen-
dung der §§ 195 und 196 BauGB ein strukturelles Voll-
zugsdefizit bei der zutreffenden Ermittlung von Bo-
denrichtwerten besteht. Dieses Defizit wirkt �ber die
Inbezugnahmen des § 247 BewG (i.V.m. § 257 Abs. 1
Satz 1 BewG oder § 258 Abs. 2 BewG) auf den nach
§ 196 BauGB festgestellten Bodenrichtwert unmittel-
bar auch f�r die Bodenwertermittlung im Rahmen der
Grundsteuerwertfeststellung fort.

(1) Das Gericht kann offenlassen, ob ein derartiges
Vollzugsdefizit bei den Finanzbeh�rden bereits da-
durch besteht, dass diese – wie der Antragsgegner –
davon ausgehen, Bodenrichtwerte als entscheidende
Berechnungsgrundlage des Bodenwerts nicht �ber-
pr�fen zu m�ssen.

F�r Zwecke des einstweiligen Rechtsschutzes offen-
und einer Aufkl�rung im Hauptsacheverfahren vorbe-
halten bleiben konnte auch, ob im Bereich der Boden-
richtwertermittlung bereits in tats�chlicher Hinsicht
ein systematisches Vollzugsdefizit besteht. Hierbei
wird zu pr�fen sein, ob die Gutachteraussch�sse die
ihnen �bermittelten Ausk�nfte der Grundst�ckseigen-
t�mer zur Beschaffenheit des erworbenen Grund und
Bodens bzw. des aufstehenden Geb�udes zu den ca.
1 Million Grundst�ckstransaktionen pro Jahr40) �ber-
haupt mit der erforderlichen Systematik und Intensit�t
�berpr�fen k�nnen und auch tats�chlich �berpr�fen.
Dass die gebotene vollst�ndige Datenerfassung m�g-
lich ist, wird in der Literatur jedenfalls bezweifelt und
liegt nach dort ge�ußerter Einsch�tzung durch zu
knappe personelle und finanzielle Ausstattungen der
Gesch�ftsstellen der Gutachteraussch�sse begr�n-
det.41) So gebe es selbst bei einer Eigentumswohnung,

der „kleinsten Einheit“ auf dem Immobilienmarkt,
eine breite Variation an preisbildenden Merkmalen
(z.B. Wohnfl�che, Geschosslage, himmelsrichtungsm�-
ßige Ausrichtung, Baujahr, Ausstattungsmerkmale,
bauliche Zustands des Sonder- und Gemeinschaftsei-
gentums, Merkmale „mit Balkon/ohne Balkon“ und
„mit Denkmalschutz/ohne Denkmalschutz“, beste-
hende Rechten/Belastungen, Mietverh�ltnisse, Mikro-
lage, Makrolage etc.), die in einen einzigen Kaufpreis
m�nden und deren vollst�ndige Erfassung und Wert-
zuweisung f�r den Gutachterausschuss schlichtweg
nicht m�glich erscheine.42)

(2) Das Gericht konnte diese tats�chlichen Fragen of-
fenlassen, weil es bereits aus einfachrechtlichen Gr�n-
den ein erhebliches Vollzugsdefizit der §§ 195 und 196
BauGB darin sieht, dass den Gutachteraussch�ssen
zur Ermittlung des Bodenrichtwerts bebauter Grund-
st�cke aus einem Gesamtkaufpreis f�r ein bebautes
Grundst�ck – und damit f�r das methodische Hauptin-
strument zur Ermittlung von Bodenrichtwerten – keine
effektiven Instrumente zur Sachverhaltsermittlung so-
wie zur Verifikation der Angaben von Grundst�cksei-
gent�mern zur Verf�gung stehen.43) [...]

Vollstreckung

Inflationsausgleichspr�mien wie Arbeitsein-
kommen pf�ndbar

AG Norderstedt, Beschluss vom 26.7.2023, 65 IK 37/23.

1. Die von Arbeitgebern gezahlten Inflationsaus-
gleichspr�mien (i.S.d. § 3 Nr. 11c EStG) sind wie Ar-
beitseinkommen pf�ndbar.

2. F�r die Entscheidung �ber die Freigabe einer K�n-
digungsabfindung ist die in Rede stehende Abfindung
selbst nicht als sonstige Verdienstm�glichkeit i.S.d.
§ 850i Abs. 1 ZPO zu werten.

Aus den Gr�nden:

�ber das Verm�gen der Schuldnerin wurde am
6.4.2023 das Insolvenzverfahren er�ffnet. Die Schuld-
nerin steht in einem Arbeitsverh�ltnis, das zum
31.8.2023 arbeitgeberseits aus dringenden betriebli-
chen Gr�nden ordentlich gek�ndigt wurde. Nach An-
gaben der Schuldnerin wird die Arbeitgeberin eine In-
flationsausgleichspr�mie auszahlen. Im Zuge der
K�ndigung beabsichtigt die Arbeitgeberin zudem die
Zahlung einer Abfindung nach KSchG in H�he von
12 863 h brutto.

38) BVerfG v. 27.6.1991, 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239; v.
9.3.2004, 2 BvL 17/02, BStBl II 2005, 56, BVerfGE 110, 94.

39) BVerfG v. 27.6.1991, 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239; v.
9.3.2004, 2 BvL 17/02, BStBl II 2005, 56, BVerfGE 110, 94.

40) Vgl. Ache/Kr�genbring/Voß, zfv 2022, 86, 86.
41) Ache/Kr�genbring, zfv 2023, 137, 142; Hendricks, Boden-

richtwertermittlung, 1. Auflage 2017, 42; in diesem Sinne
auch: Eichholz, DStR 2020, 1158, 1164; a.A. Richter/Wagner,
DB 2023, 1254.

42) Seitz, DStR 2022, 1774, 1775.
43) Ebenso: Hendricks, Bodenrichtwertermittlung, 1. Auflage

2017, 42; zum Vollzugsdefizit bez�glich der sonstigen f�r die
Wertermittlung erforderlichen Daten auch: Ache/Kr�gen-
bring, zfv 2023, 137, 142.
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Mit Antrag vom 14.6.2023, eingegangen am
19.6.2023, beantragte die Schuldnerin die Freigabe
dieser beiden Zahlungen. Sie bef�nde sich in finan-
zieller Notlage und ben�tige das Geld f�r das Be-
streiten ihres Lebensunterhalts. Sie habe außerdem
eine chronisch kranke Katze, welche medizinische
Versorgung ben�tige, die sie sich ohne Freigabe
nicht leisten k�nne.

Der Insolvenzverwalter hatte Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. Hinsichtlich der Inflationsausgleichspr�-
mie vertritt er die Auffassung, diese sei wie Arbeitsein-
kommen pf�ndbar. Bez�glich der Abfindung halte er
gem. § 850i ZPO eine Freigabe in H�he von lediglich
2 624 h netto f�r gerechtfertigt. Dem ist die Schuldne-
rin nicht weiter entgegengetreten.

Der Antrag der Schuldnerin ist teilweise begr�ndet.

Mit dem Gesetz zur tempor�ren Senkung des Umsatz-
steuersatzes auf Gaslieferungen �ber das Erdgasnetz
vom 19.10.20221) hat der Gesetzgeber die Zahlung
von Inflationsausgleichspr�mien (Zusch�sse und
Sachbez�ge, die zus�tzlich zum geschuldeten Ar-
beitslohn gew�hrt werden und zur Abmilderung der
gestiegenen Verbraucherpreise dienen) erm�glicht,
die in der Zeit vom 26.10.2022 bis 31.12.2024 bis zu
einem Betrag von 3 000 h weder steuer- noch sozial-
versicherungspflichtig sind und bei einkommensab-
h�ngigen Sozialleistungen auch nicht angerechnet
werden.

Wie diese von Arbeitgebern freiwillig gezahlten Infla-
tionsausgleichspr�mien pf�ndungsrechtlich zu behan-
deln sind, hat der Gesetzgeber nicht geregelt. In der
Literatur und Praxis gehen die Meinungen von voll-
st�ndiger Pf�ndbarkeit2) bis zu vollst�ndiger Unpf�nd-
barkeit.3)

Die wohl mittlerweile herrschende Meinung spricht
sich daf�r aus, die Inflationsausgleichspr�mie wie Ar-
beitseinkommen zu behandeln4) und sie den Vollstre-
ckungsregeln des § 850c ZPO i.V.m. der Pf�ndungsta-
belle zu unterwerfen.5) Dieser Meinung wird sich hier
angeschlossen.

Die Inflationsausgleichspr�mie dient dem Ausgleich
verringerter Kaufkraft und soll den durch Arbeitsein-
kommen gesicherten Lebensstandard sichern, womit
das Kriterium einer wiederkehrend zahlbaren Verg�-
tung f�r pers�nlich geleistete Arbeiten oder Dienste er-
f�llt ist.6) Insbesondere das „wiederkehrende“ Ele-
ment sieht das erkennende Gericht hier in dem
Umstand, dass mit der Inflationsausgleichspr�mie die
in vielen (und nicht nur in einem) Lohnzahlungsmona-
ten eingetretene Wertsenkung des Lohns ausgegli-
chen wird.

Wesen des Arbeitseinkommens ist eine arbeitgeber-
seitige Auszahlung im Rahmen eines bestehenden
vertraglichen Dienstverh�ltnisses, was hier klar vor-
liegt. Auch die in § 3 Nr. 11c EStG gew�hlte Formulie-
rung „zus�tzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn“ spricht nach hiesiger Auffassung f�r die
Annahme, es handele sich um eine Verg�tung im
Rahmen eines Arbeitsverh�ltnisses. Ohne diese Be-
wertung w�re auch die gesetzliche Bezugnahme auf
die Regelungen des Einkommensteuergesetzes ohne
Relevanz.7)

Dass es sich bei der Inflationsausgleichspr�mie jeden-
falls pf�ndungsrechtlich wohl um Arbeitseinkommen
handelt, entspricht offenbar auch der Ansicht der Bun-
desregierung, die auf Anfrage eines Abgeordneten die
Frage nach der Pf�ndbarkeit der Inflationsausgleichs-
pr�mie dahin beantwortete, dass die Pf�ndungsgren-
zen f�r Arbeitseinkommen gem. § 850c ZPO gelten
w�rden und ggf. im Einzelfall zus�tzliche Freigabe-
m�glichkeiten nach § 850f ZPO best�nden.8)

Eine vollst�ndige Unpf�ndbarkeit der Inflationsaus-
gleichspr�mie, wie sie das AG Hannover annimmt9),
h�lt das hier zur Entscheidung berufene Gericht f�r
zu weitgehend.

Dem AG Hannover ist zwar noch zuzustimmen, dass
der Gesetzgeber mit der Inflationsausgleichspr�mie
einen Zweck verfolgt hat (Abmilderung der gestiege-
nen Verbraucherpreise). Die vom AG Hannover ange-
sprochene Zweckbindung liegt aber nach hiesiger
Auffassung gerade nicht vor. Eine Zweckbindung im
Sinne des § 851 ZPO (auf diese Norm zielt wohl die Be-
gr�ndung des AG Hannover) w�rde voraussetzen,
dass aufgrund des Leistungsinhaltes eine so enge Ver-
kn�pfung zwischen Parteien eines Schuldverh�ltnis-
ses besteht, dass ein Wechsel in der Person des Gl�u-
bigers des Schuldverh�ltnisses unzumutbar oder gar
unm�glich erscheint.10) Stattdessen kann aber nach
freier Wahl des Schuldners die Inflationsausgleichs-
pr�mie an v�llig beliebige Gl�ubiger gezahlt werden.
Eine Unpf�ndbarkeit nach § 851 ZPO scheidet daher
nach hiesiger Ansicht aus.

Nach Allem ist die Inflationsausgleichspr�mie daher
pf�ndungsrechtlich wie Arbeitseinkommen zu be-
handeln. Sie ist mit dem Lohn des Auszahlungsmo-
nats zusammenzurechnen, ohne dass es eines
gerichtlichen Zusammenrechnungsbeschlusses be-
d�rfte.11)

Die Ermittlung pf�ndbarer Teile des Arbeitseinkom-
mens ist grunds�tzlich Aufgabe der Arbeitgeber. Da-
her bedarf es vorliegend auch keiner zahlenm�ßigen
Benennung des pfandfreien Betrags. Aufgrund der
nicht ganz eindeutigen Rechtslage sah sich das Insol-
venzgericht hier jedoch insoweit zumindest zu einem
klarstellenden Beschluss veranlasst, wozu Vollstre-
ckungsgerichte im Rahmen der Vollstreckungsverfah-
ren grunds�tzlich befugt sind.

Einer dar�ber hinausgehenden Freigabe gem. § 850f
Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 ZPO fehlt die Begr�ndung. Die pau-
schalen Hinweise der Schuldnerin auf eine finanzielle
Notlage bzw. auf die medikament�s zu versorgende
chronisch kranke Katze (was tats�chlich bedauerlich
ist) sind zu unkonkret. Das Gericht geht auch davon
aus, dass die Schuldnerin Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I hat (dazu genauer im Folgenden). Dar�ber hin-

1) BGBl. I 2022, 1743.
2) Ahrens NJW-Spezial 2022, 725.
3) AG Hannover v. 9.5.2023, 907 IK 966/22–4, juris.
4) So auch noch Ahrens NJW-Spezial 2022, 725.
5) AG K�ln v. 4.1.2023, 70k IK 226/20, juris; Riedel in BeckOK

ZPO, 48. Edition, § 850, Rn. 38b; Jarchow ZVI 2023, 191.
6) AG K�ln v. 4.1.2023, 70k IK 226/20, juris.
7) Zu diesen Punkten: Jarchow ZVI 2023, 191.
8) BT-Drucks. 20/7148, 85.
9) AG Hannover v. 9.5.2023, 907 IK 966/22–4, juris.
10) Ahrens NJW-Spezial 2022, 725; BGH zuletzt v. 10.3.2021,

VII ZB 24/20, HFR 2021, 723.
11) Riedel in BeckOK ZPO, 48. Edition, § 850, Rz. 38b.
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aus hat der Schuldnerin neben den unpf�ndbaren Tei-
len der Inflationsausgleichspr�mie auch ein Teil der
Abfindung zu verbleiben (auch dazu genauer im Fol-
genden), was umgerechnet zur Herstellung eines Ein-
kommens in H�he des vorherigen Arbeitseinkommens
f�hrt, weswegen eine Erh�hung des pf�ndungsfreien
Teils der Inflationsausgleichspr�mie �berfl�ssig er-
scheint.

Aus der Abfindung kann der Schuldnerin ebenfalls
ein Teil verbleiben. Abfindungen sind grunds�tzlich
voll pf�ndbar. Pf�ndungsschutz kann insoweit gem.
§ 850i Abs. 1 ZPO gew�hrt werden. Hiernach ist der
Schuldnerin f�r einen angemessenen Zeitraum so-
viel zu belassen, wie ihr nach freier Sch�tzung des
Gerichts verbleiben w�rde, wenn ihr Einkommen
aus laufendem Arbeitslohn best�nde und soweit
Gl�ubigerinteressen nicht entgegen stehen. Dabei
sind ihre sonstigen Verdienstm�glichkeiten frei zu
w�rdigen.

In �bereinstimmung mit der Auffassung des Insol-
venzverwalters geht auch das Gericht davon aus, dass
die 43-j�hrige Schuldnerin als gelernte Schriftsetzerin
mit mehrj�hriger Berufserfahrung als Mediengestalte-
rin bzw. Artworkerin in Zeiten allgemeinen Fachkr�f-
temangels binnen vier Monaten einen neuen Arbeits-
platz wird finden k�nnen.

Nach dem unbestrittenen Vortrag des Insolvenzver-
walters bel�uft sich der bisherige Netto-Lohn der
Schuldnerin auf etwa 1 640 h. Hieran orientiert geht
der Insolvenzverwalter von m�glichem Bezug von Ar-
beitslosengeld I in H�he von (60 % von 1 640 h =)
984 h aus. Letzteres ist gem. § 149 Nr. 2 SGB III nicht
zu beanstanden. Es ist nicht ersichtlich, dass die Vor-
aussetzungen f�r den Bezug von ALG I nicht vorl�-
gen.

Die Abfindung wird grunds�tzlich auch nicht auf das
ALG I angerechnet, es sei denn, das Arbeitsverh�ltnis
endet vor Ablauf der ordentlichen K�ndigungsfrist
(§ 158 Abs. 1, 2 SGB III), was sich hier aber ebenfalls
nicht aufdr�ngt.

Der Insolvenzverwalter ermittelt so eine monatliche zu
�berbr�ckende Differenz in H�he von (1 640 h – 984 h

=) 656 h. Hier ist jedoch noch zu beachten, dass bei der
Bemessung des unpf�ndbaren Betrags aus der Abfin-
dung nach § 850i ZPO nicht ungefiltert auf die (ehema-
lige) monatliche Gehaltsh�he (hier 1 640 h) abgestellt
werden kann, sondern sich der Maßstab daran orien-
tiert, was nach den Regeln der Vollstreckung (§ 850c
ZPO) der Schuldnerin monatlich zur Verf�gung stehen
w�rde.12) Bei einem Netto von 1 640 h w�ren derzeit
166,40 h pf�ndbar, sodass der ledigen und kinderlosen
Schuldnerin lediglich 1 473,60 h zur Verf�gung st�n-
den. Die zum ALG I zu �berbr�ckende Differenz be-
tr�gt mithin mtl. 489,60 h. F�r vier Monate ist daher
ein Betrag in H�he von (4 x 489,60 h =) 1 958,40 h zu
belassen.

In der Rechtsprechung wird bei Abfindungsfreiga-
ben nach § 850i ZPO teilweise auch noch der in Re-
de stehende Abfindungsbetrag selbst auf den vom
Gericht bestimmten �berbr�ckungszeitraum umge-
rechnet und den tats�chlichen Einnahmen hinzuad-
diert. Von dem so ermittelten Betrag wird dann der
unpf�ndbare Anteil nach § 850c ZPO bestimmt.13)

Das ist nach Ansicht des Gerichts unzutreffend und
abzulehnen.

Zum einen w�re eine solche Handhabung sperrig, weil
vielfach Abfindungen brutto berechnet sind und das
Gericht erst einmal die hierauf entfallende Steuerlast
ermitteln m�sste.

Zum anderen k�nnen durch die Einbeziehung der
zur Freigabeentscheidung stehenden Abfindung
selbst in das monatlich verf�gbare Einkommen fak-
tisch bei h�heren Abfindungszahlungen der dem
Schuldner verbleibende unpf�ndbare Betrag teils
deutlich h�her ausfallen als in Zeiten seines Arbeits-
verh�ltnisses und w�re nicht mehr an dem orientiert,
was dem Schuldner zur Verf�gung st�nde, wenn sein
Einkommen (nur) aus laufendem Arbeitseinkommen
best�nde.

Das zeigt der vorliegende Fall gut. Der ledigen und
kinderlosen Schuldnerin verbleibt bei einem monatli-
chen Einkommen von 1 640 h netto ein unpf�ndbarer
Betrag in H�he von 1 473,60 h. W�rde man die Abfin-
dung (12 863 h brutto, was wohl in etwa 9 530 h netto
entspricht) auf den hier bestimmten vier-monats-Zeit-
raum umrechnen, w�rde der Schuldnerin ein zus�tzli-
cher Betrag in H�he von 2 382,50 h mtl. hinzugerech-
net. Zusammen mit dem ALG I (984 h) k�me man auf
eine Summe von 3 366,50 h. Unpf�ndbar w�ren hier-
nach dann 1 996,10 h.

Diese Berechnungsweise w�rde also dazu f�hren,
dass man k�nstlich Schuldnern w�hrend der ange-
setzten �bergangszeit einen teils deutlich h�heren
Lebensstandard erm�glicht. Das kann nach Ansicht
des Gerichts nicht richtig sein. Weder ist es Zweck
von Abfindungen noch von § 850i ZPO grundlos
den bisherigen Lebensstandard (deutlich) zu erh�-
hen. Es geht nach hiesiger Ansicht bei beidem ledig-
lich um den Ausgleich von Nachteilen zur vorherigen
Situation.

Anderes l�sst sich nach hiesigem Verst�ndnis auch
nicht aus der Gesetzesbegr�ndung zur �nderung
des § 850i ZPO herauslesen14), die von der Gegen-
meinung teilweise angef�hrt wird. In der Gesetzes-
begr�ndung wird nur ersichtlich, dass in F�llen wie
dem vorliegenden „nach wie vor die gesamten wirt-
schaftlichen Verh�ltnisse des Schuldners, also ins-
besondere sonstige Verdienstm�glichkeiten und
Verm�gen, zu ber�cksichtigen sind. Mehrere Verg�-
tungsanspr�che sind zusammenzurechnen und auch
laufendes Einkommen ist heranzuziehen“. Ob die
zur Entscheidung stehende Abfindung selbst oder
eben nur die „sonstigen“ Verm�gen hierbei einzube-
ziehen sind, wird dort nicht thematisiert und ist aus
den obigen Gr�nden abzulehnen. Die Einbeziehung
einer Abfindung in die Berechnung kann h�chstens
dann erfolgen, wenn es sich neben der in Rede ste-
henden Abfindung um eine weitere, nicht zur Frei-
gabeentscheidung stehende Abfindung handelt.

12) Z.B. LG Kassel v. 12.6.2023, 3 T 276/22, juris.
13) LG Wuppertal v. 15.1.2019, 16 T 235/17, juris; LG Essen

21.7.2011, 7 T 366/11, juris; LG Bochum 18.8.2010,
I-7 T 433/09, juris.

14) BT.-Drucks. 16/7615, 18.
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Rechtsprechung in K�rze

Zusammengestellt von Dipl.-Vw. (FH) Erwin Ruff,
Bietigheim-Bissingen

Grundsteuer

Kein Grundsteuererlass nach Ablauf der An-
tragsfrist

OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25.10.2023,
14 A 4954/18.
Sachverhalt: Der Kl�ger begehrte Grundsteuererlass
nach § 33 GrStG a.F. Die Gemeinde hatte mit Be-
scheid vom 28.3.2011 Grundsteuer f�r die Jahre
2004 bis 2010 erhoben. Den Erlassantrag des Kl�-
gers vom 30.3.2012 hatten die Gemeinde und das
Verwaltungsgericht wegen Versp�tung zur�ck-
gewiesen. Die Frist f�r den Erlassantrag habe mit
der Bekanntgabe des Grundsteuerbescheids am
31.3.2011 zu laufen begonnen und sei am 30.6.2011
abgelaufen. Erg�nzend hatte der Kl�ger vorge-
bracht, die Gemeinde h�tte seinen Erlassantrag
nach § 33 GrStG von Amts wegen auch als Antrag
nach § 227 AO behandeln m�ssen.

Aus den Gr�nden: Der Kl�ger hat keinen Anspruch
auf Erlass der Grundsteuer nach § 33 Abs. 1 GrStG,
denn er hat die Frist des § 34 Abs. 2 Satz 2 GrStG
a.F. vers�umt. Die Antragsfrist von drei Monaten be-
gann am 31.3.2011 zu laufen und endete am
30.6.2011. Die Vorschrift des § 34 Abs. 2 Satz 2
GrStG mit der Antragsfrist bis 31.3. eines Jahres be-
zieht sich auf die Veranlagung der Grundsteuer im
Vorjahr. Nachdem der Grundsteuerbescheid des Jah-
res 2011 die Grundsteuer f�r 2004 bis 2010 betraf
und dieser Bescheid erst nach Ablauf des Steuerjah-
res 2010 ergangen ist, ist die in § 34 Abs. 2 Satz 2
GrStG genannte Dreimonatsfrist entsprechend anzu-
wenden, mit der Folge, dass sie erst nach Bekannt-
gabe des Steuerbescheids am 31.3.2011 zu laufen
begann und am 30.6.2011 endete.1) Der Erlassantrag
vom 30.3.2012 ist damit versp�tet.

Anmerkung: Nachdem der Kl�ger keinen ausdr�ckli-
chen Antrag nach § 227 AO gestellt hat, ist auch kein
Billigkeitserlass zu pr�fen. Die Gemeinde war nicht
verpflichtet, einen derartigen Erlass von Amts wegen
zu pr�fen. § 33 GrStG a.F. enth�lt weder das Tatbe-
standsmerkmal noch den unbestimmten Rechtsbegriff
der Unbilligkeit. Vielmehr handelt es sich bei § 33
GrStG um eine Sonderregelung, die die Annahme
einer sachlichen Unbilligkeit i.S.v. § 227 AO wegen Er-
tragslosigkeit oder wesentlicher Ertragsminderung
ausschloss. Bei § 33 GrStG und § 227 AO handelt es
sich um zwei verschiedene Anspr�che mit abweichen-
den formellen und materiellen Erlassvoraussetzungen.

Hundesteuer

Steuerpflicht besteht dort, wo der Schwerpunkt
der Hundehaltung liegt

VGH Bayern, Beschluss vom 7.11.2023, 4 CS 23.1635.

Sachverhalt: Der Antragsteller in einem Eilrechts-
schutzverfahren, der im Gebiet der Antragsgegnerin

wohnt und in einer Nachbargemeinde eine Zimmerei
betreibt, wurde f�r seine beiden Kampfhunde von sei-
ner Wohngemeinde zur erh�hten Hundesteuer veran-
lagt. In seiner Klage gegen den Hundesteuerbescheid
brachte er vor, seine Wohngemeinde sei f�r die Veran-
lagung der Hundesteuer nicht zust�ndig. Da die Hun-
de unstreitig in seinem Zimmereibetrieb als Wachhun-
de eingesetzt w�rden, erfolge ihre Haltung gerade
nicht in seinem Haushalt im Gemeindegebiet der An-
tragsgegnerin. F�r eine Haltung im Betrieb sei nicht
Voraussetzung, dass die Hunde dort 24 Stunden am
Tag verblieben.

Aus den Gr�nden: Sowohl das VG M�nchen als auch
der VGH Bayern haben den Antrag auf Eilrechtsschutz
abgewiesen. Die Wohnsitzgemeinde hat die beiden
Hunde zu Recht zur Hundesteuer mit dem Satz f�r
Kampfhunde veranlagt. Der zeitweilige Aufenthalt
der Hunde auf dem Gel�nde der Zimmerei des Antrag-
stellers in einer Nachbargemeinde als Wachhunde hat
nicht zur Folge, dass die Haltung dort und nicht im Ge-
biet der Antragsgegnerin stattfinden w�rde. Ein Hund
kann aus steuerrechtlicher Sicht nur entweder einem
Haushalt oder einem Betrieb als Ort der Haltung zuge-
ordnet werden. H�lt sich der Hund regelm�ßig sowohl
in einem Privathaushalt als auch auf einem in einer an-
deren Gemeinde gelegenen Betriebsgel�nde auf, ist
daher zu pr�fen, wo der Schwerpunkt seiner Bezie-
hungen zum jeweiligen Hundehalter liegt. Dabei
kommt es im Rahmen einer Gesamtbetrachtung nicht
nur auf die jeweiligen Zeitanteile an, sondern auch da-
rauf, wo die Pflege und insbesondere die n�chtliche
Unterbringung des Tiers stattfinden. Im Regelfall wird
daher der Haushalt des Hundehalters und nicht dessen
ausw�rtige Arbeitsstelle, an die der Hund regelm�ßig
mitgenommen wird, als der Ort der Hundehaltung an-
zusehen sein.

Anmerkung: Zust�ndig f�r die Erhebung der Hunde-
steuer ist damit diejenige Gemeinde, wo der Schwer-
punkt der Beziehungen des Hundes zum Hundehalter
liegt. Das ist regelm�ßig die Wohnsitzgemeinde.

Benutzungsgeb�hren

Berechnung der Geb�hrens�tze bei r�ckwir-
kend erlassener Geb�hrensatzung

VGH Baden-W�rttemberg, Beschluss vom 12.10.2023,
2 S 710/23.

Sachverhalt: Auf die Klage des Geb�hrenpflichtigen
hat das VG Freiburg den Abwassergeb�hrenbescheid
vom 8.2.2021 aufgehoben. Obwohl die �nderungssat-
zung vom 12.12.2019 in �ffentlicher Sitzung beschlos-
sen wurde – die Geb�hrenkalkulation zur Erh�hung
der Geb�hren zum 1.1.2020 am 26.11.2019 aber nur
in nicht�ffentlicher Gemeinderatssitzung behandelt
wurde – beschloss der Gemeinderat am 15.7.2021
r�ckwirkend zum 1.1.2020 nochmals die inhaltlich
unver�nderte Geb�hrenkalkulation und erließ r�ck-
wirkend zum 1.1.2020 eine Satzung zur �nderung
der Abwassergeb�hrensatzung. Die festgesetzten
Geb�hrens�tze entsprechen denen der Vorg�ngersat-

1) Analogie entsprechend BVerwG v. 21.9.1984, 8 C 62/82, ZKF
1985, 14 und BFH v. 23.8.1995, II R 97/92, BFH/NV 1996, 358.
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zung aus 2019. Das VG Freiburg hat den Geb�hren-
bescheid vom 8.2.2021 aufgehoben, weil die �nde-
rungssatzungen vom 12.12.2019 und vom 15.7.2021
unwirksam seien. Die r�ckwirkend zum 1.1.2020 erlas-
sene �nderungssatzung beruhe auf einer unzurei-
chenden Kalkulation. Bei einem nachtr�glichen Sat-
zungsbeschluss d�rfe die Geb�hrenkalkulation nicht
mehr lediglich auf Prognosen beruhen, sondern m�sse
auf die mittlerweile bekannten tats�chlichen Werte zu-
r�ckgreifen. Beim VGH Baden-W�rttemberg hat die
Gemeinde Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt.

Aus den Gr�nden: Der Antrag auf Zulassung der Be-
rufung wurde abgelehnt. Das VG Freiburg hat zu
Recht angenommen, dass, sofern im Zeitpunkt einer
r�ckwirkend erlassenen Geb�hrensatzung die f�r die
Geb�hrenh�he maßgebenden Fakten feststehen, f�r
eine nachtr�gliche Prognose kein Raum mehr ist. Die
auch in einem solchen Fall erforderliche Kalkulation
hat daher an Stelle von Prognosen auf die tats�chli-
chen Werte zur�ckzugreifen. Der Erlass einer Satzung
�ber die Erhebung von Geb�hren f�r die Benutzung
einer �ffentlichen Einrichtung i.S.v. § 13 Abs. 1 KAG
erfordert eine Geb�hrenkalkulation, aus der die kos-
tendeckende Geb�hrensatzobergrenze hervorgeht.
Dazu bedarf es einer auf prognostischen Annahmen
beruhenden Vorauskalkulation, bei der die voraus-
sichtlichen geb�hrenf�higen Gesamtkosten in der je-
weiligen Geb�hrenperiode den f�r denselben Zeit-
raum zu erwartenden Einnahmen gegen�bergestellt
werden m�ssen. Das gilt im Grundsatz auch f�r eine
r�ckwirkend erlassene Geb�hrensatzung. Sofern im
Zeitpunkt des Erlasses einer solchen Satzung die f�r
die Geb�hrenh�he maßgeblichen Fakten bereits fest-
stehen, hat die erforderliche Kalkulation daher an Stel-
le von Prognosen auf die tats�chlichen Werte zur�ck-
zugreifen. Soweit der G�ltigkeitszeitraum der
Geb�hrensatzung in der Vergangenheit liegt, kommt
f�r die Berechnung des Geb�hrensatzes keine echte
Vorauskalkulation mehr in Betracht. Bei bekannten
Einnahmen und Ausgaben besteht kein Bedarf mehr
f�r den R�ckgriff auf fr�here Sch�tzwerte. Deren Her-
anziehung ist nicht mehr gerechtfertigt, sondern es
sind die mittlerweile bekannt gewordenen tats�chli-
chen Betriebsergebnisse zugrunde zu legen.1) Diese
�berlegungen gelten bei einem r�ckwirkenden Erlass
einer Satzung sowohl wegen formeller als auch wegen
materieller Fehler

Anmerkung: Unerheblich ist die Behauptung der
Gemeinde, zum Zeitpunkt des erneuten Satzungs-
beschlusses am 15.7.2021 h�tten die „harten“ ge-
b�hrenrechtlich maßgeblichen Werte noch nicht
vollst�ndig festgestanden. Im Fall einer mit R�ck-
wirkung erlassenen Geb�hrensatzung ist dann auf
die tats�chlichen Werte (Ist-Werte) zur�ckzugreifen,
wenn im Zeitpunkt des Erlasses der Satzung die ge-
b�hrenf�higen Kosten feststehen und ber�cksichtigt
werden k�nnen. Dementsprechend kommt es allein
darauf an, ob die tats�chlichen Kosten f�r die Ge-
meinde ermittelbar gewesen sind. Davon kann nach
Abschluss des Geb�hrenjahres 2020 ohne Weiteres
ausgegangen werden. Deshalb spielt es keine Rolle,
dass die Gemeinde in diesem Zusammenhang
pauschal und ohne die n�tige Substanz sinngem�ß
behauptet, maßgebliche Faktoren wie z.B. der Stra-
ßenentw�sserungskostenanteil, der Verwaltungskos-

tenbeitrag, Abschreibungen, Ertragszusch�sse und
nicht zuletzt die Kosten�ber- und -unterdeckungen
des Bemessungszeitraums seien noch nicht ermittelt
gewesen bzw. es fehlten weitere im Rahmen des
Jahresabschlusses zu t�tigende, ergebnisrelevante
Abschlussbuchungen. Im Falle des Erlasses einer
Geb�hrensatzung mit R�ckwirkung f�r einen abge-
schlossenen Zeitraum ist der Satzungsgeber gehal-
ten, die „harten“ geb�hrenrechtlich maßgeblichen
Werte, d.h. im Wesentlichen die Kosten des vergan-
genen Zeitraums und die Verbr�uche in dieser Zeit,
zu ermitteln und die entsprechenden Buchungen
und Berechnungen vorzunehmen, bevor er den Ge-
b�hrensatz mit R�ckwirkung beschließt. Es kann
hinsichtlich der Frage, ob der r�ckwirkend be-
schlossene Geb�hrensatz rechtm�ßig ist, nicht im
freien Belieben der Gemeinde stehen, ob sie die tat-
s�chlichen Werte eines vergangenen Geb�hrenjah-
res ermittelt und die entsprechenden Buchungen
und Berechnungen vornimmt oder ob sie dies auf
irgendeinen Zeitpunkt in der Zukunft verschiebt.

S�umniszuschl�ge

Keine Zweifel an der H�he der S�umniszu-
schl�ge

BFH, Beschluss vom 16.10.2023, V B 49/22 (AdV).

Sachverhalt: Ein weiteres Mal hatte sich der BFH in
einem Aussetzungsverfahren mit der H�he der S�um-
niszuschl�ge zu befassen. Beim V. Senat ging es
um S�umniszuschl�ge f�r die Veranlagungsjahre
2015-2021. Der Steuerpflichtige brachte vor, dass
S�umniszuschl�ge einen Zinsanteil enthielten und
dass die Entscheidung des BVerfG zur Vollverzinsung
hinsichtlich des Zinsanteils auf die S�umniszuschl�ge
ausstrahle. Dar�ber hinaus verstoße die H�he der
S�umniszuschl�ge von 12 % p.a. gegen den unions-
rechtlichen Verh�ltnism�ßigkeitsgrundsatz. Das FG
M�nster hat hinsichtlich der S�umniszuschl�ge, die
nach dem 31.12.2018 entstanden sind, die Aussetzung
der Vollziehung gew�hrt.

Aus den Gr�nden: Der V. Senat hatte noch in seinem
Beschluss vom 23.5.20221) erhebliche Zweifel an der
H�he der nach dem 31.12.2018 entstandenen S�um-
niszuschl�ge ge�ußert. Hieran h�lt der Senat nicht
mehr fest. Er schließt sich nun der Auffassung des
VII. Senats an, der in zwei Hauptsacheverfahren
verfassungsrechtliche Zweifel an der H�he der
S�umniszuschl�ge nach § 240 AO verneint.2) Die
Absch�pfung von Liquidit�tsvorteilen ist nicht
Haupt-, sondern nur Nebenzweck und beim S�um-
niszuschlag l�sst sich kein konkreter Anteil bestim-
men, der als Zins behandelt werden kann. Ein
derartiger Anteil ergibt sich auch nicht aus der bis-
herigen Rechtsprechung des BFH, die im Rahmen
der Ermessensentscheidung �ber einen Billigkeitser-
lass von S�umniszuschl�gen bei Zahlungsunf�hig-
keit dem Druckmittelcharakter der S�umniszuschl�-
ge einen Anteil von 50 % zugemessen hat. Aus

1) VGH Bayern v. 2.4.2004, 4 N 00.1645, ZKF 2004, 309.
1) BFH v. 23.5.2022, V B 4/22 (AdV), ZKF 2022, 239.
2) BFH v. 23.8.2022, VII R 21/21, HFR 2023, 316 und v.

15.11.2022, VII R 55/20, HFR 2023, 414.
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einer Aufteilung des S�umniszuschlags im Rahmen
der Gew�hrung einer Billigkeitsmaßnahme kann
nicht generell ein fester Zinsanteil hergeleitet wer-
den. Der h�lftige Erlass beruht somit nicht auf der
Annahme, der Zinscharakter der S�umniszuschl�ge
sei mit einem bestimmbaren Anteil in einer konkre-
ten H�he anzusetzen. L�sst sich § 240 AO ein fester
und typisierender Zinssatz nicht entnehmen und
kommt der Norm f�r die nicht rechtzeitige Leistung
der geschuldeten Steuern lediglich als Nebenzweck
auch eine Zinsfunktion zu, fehlt es jedenfalls an
einer festen Gr�ße eines Zinssatzes, die auf ihre An-

gemessenheit hin �berpr�ft werden kann. Somit
scheidet eine anteilige Behandlung des S�umniszu-
schlags als Zins aus. Auf dieser Grundlage kann
sich eine Verfassungswidrigkeit nur aus der H�he
von einem Prozent f�r jeden angefangenen Monat
der S�umnis ergeben. Diese H�he ist allerdings be-
reits zur Erzwingung der rechtzeitigen Zahlung der
f�lligen Steuer und zur Abgeltung des Verwaltungs-
aufwands verh�ltnism�ßig und daher verfassungs-
rechtlich unbedenklich. Unbilligen H�rten im Ein-
zelfall kann durch einen (Teil-)Erlass nach § 227
AO begegnet werden.
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